
in Kooperation mit 

ESV Mobilitäts-Schutz PLUS 
(Schutzbrief PLUS) 
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Für eine bessere Lesbarkeit verzichten wir auf eine geschlechterspezifische Differenzierung. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der 
Gleichbehandlung. Die verkürzte Sprachform hat redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung. Ohne Satz- und Sonderzeichen wie 
das Gendersternchen lassen sich zudem Texte blinden und sehbehinderten Menschen durch Computersysteme flüssiger vorlesen. 
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
 
vielen Dank für Ihr Vertrauen in den ESV Mobilitäts-Schutz PLUS. Im Versicherungsfall sind wir an Ihrer Seite, wir helfen Ihnen und den 
mitversicherten Personen bei bestimmten Notsituationen und übernehmen die Kosten für die Leistung bei: 
Panne, Unfall oder Diebstahl aller auf Sie zugelassenen eigenen Fahrzeuge oder des von Ihnen benutzten fremden Fahrzeugs  
Krankheit, Unfall oder Tod der versicherten Personen auf Reisen  
 
Ihre Interlloyd Allgemeine Versicherung 
 
 
 
In diesem Dokument finden Sie: 
– Produktinformationsblatt 
– Leistungsübersicht 
– Allgemeine Vertragsinformationen 

Gemäß §§ 7,8 Versicherungsvertragsgesetzt (VVG) in Verbindung mit § 1 der Informationspflichtenverordnung bei Versicherungs-
verträgen (VVG-InfoV) 

– Widerrufsbelehrung 
– Wichtige Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 
– Wichtige Hinweise 

Wichtige zusätzliche Hinweise zu den Vertragsbedingungen und versicherten Person  
– Allgemeine Bedingungen für die Schutzbriefversicherung 

Ausführliche Beschreibung der Vertragsinhalte Ihres ESV Mobilitäts-Schutz PLUS (AB ESV Mobilitäts-Schutz PLUS) 
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Camper- und Reise-
Schutzbrief 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten  

 

 
Unternehmen: Interlloyd Versicherungs-AG  Produkt: ESV Mobilitäts-Schutz PLUS  

 
Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Überblick. Es ist daher nicht vollständig. Die vollständigen Informationen finden 
Sie in den Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen).  
Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 
 
Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
Wir bieten Ihnen eine Camper- und Reise-Schutzbriefversicherung an. Mit dieser bieten wir Ihnen Versicherungsschutz und Ser-
viceleistungen bei Schadenereignissen und Notfällen unterwegs auf Reisen und insbesondere im Ausland. 
 

 
Was ist versichert? 
Tritt ein Schadenereignis oder ein Notfall ein, über-
nehmen wir Kosten und erbringen Serviceleistungen 
insbesondere bei: 
 Ausfall des Fahrzeugs infolge einer Panne, eines 

Unfalls oder eines Diebstahls (zum Beispiel  
Soforthilfe am Schadenort, Mietwagen-, Weiter- 
und Rückfahrtservice). 

 Krankheit und Unfall auf einer Reise (zum Bei-
spiel Krankentransport). 

 Verlust bestimmter Wertgegenstände im Ausland 
(zum Beispiel Soforthilfe bei Zahlungsmittel-
verlust). 

 Abbruch der Auslandsreise im Not- oder Kata-
strophenfall (zum Beispiel Rückreise-Service). 

 einem Notfall zu Hause während Sie auf Reisen 
sind (zum Beispiel Vermittlung von Handwerkern 
bei unvorhergesehenen Schäden zu Hause). 

 Strafverfolgung im Ausland (zum Beispiel Ver-
mittlung von Anwaltshilfe, Rechtskosten-
Vorschuss). 

 Diese Leistungen erbringen wir auch, wenn Sie 
ohne Fahrzeug unterwegs sind, zum Beispiel auf 
Flug-, Schiffs- und Bahnreisen. 

 Für den Kostenersatz gelten jeweils Höchster-
satzsummen. Soweit wir nur Dienstleistungen 
vermitteln oder für Sie nur die Organisation über-
nehmen, leisten wir keinen Kostenersatz. Einzel-
heiten können Sie ihren Vertragsunterlagen ent-
nehmen. 

 

 
 

Was ist nicht versichert? 

x Es besteht kein umfassender Krankenversiche-
rungs-, Unfallversicherungs- und Reisegepäck-
versicherungsschutz. 

 

    
  

 
Gibt es Deckungsbeschränkungen? 
Nicht alle denkbaren Schadenereignisse sind versi-
chert. Sie können von uns keine Leistungen erwarten, 
wenn: 
! Sie nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis hat-

ten oder zum Führen des Fahrzeugs nicht be-
rechtigt waren. 

! Sie das Fahrzeug zur gewerbsmäßigen Perso-
nenbeförderung oder gewerbsmäßigen Vermie-
tung verwendet hatten. 

! Das betroffene Fahrzeug als LKW zugelassen ist 
mit Ausnahme von Wohnmobilen/Pick-Up mit 
Wohnkabine. 

! Der Schadenort weniger als 50 km Luftlinie von 
Ihrem ständigen Wohnort entfernt liegt (bei Pan-
nen- und Unfallhilfe helfen wir aber auch inner-
halb des 50-km-Radius). 

! Das Ereignis durch eine Erkrankung oder Verlet-
zung verursacht wurde, die innerhalb von sechs 
Wochen vor Reisebeginn erstmalig oder zum 
wiederholten Male aufgetreten ist oder noch vor-
handen war. 

 

 

 
Wo bin ich versichert? 
 Sie haben Versicherungsschutz innerhalb des vereinbarten Geltungsbereichs. 
 Bestimmte Leistungen erbringen wir nur bei einem Schadenereignis oder einer Notlage im Ausland. 

 

 
Welche Verpflichtungen habe ich? 
Es bestehen zum Beispiel folgende Verpflichtungen: 
− Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 
− Sprechen Sie uns bitte an, wenn Ihre Angaben zum Versicherungsantrag oder zum Vertrag geändert werden müssen.  
− Sie müssen uns bzw. unserer rund um die Uhr besetzten Notdienstzentrale jeden Schutzbrieffall unverzüglich an-

zeigen, uns vollständig und wahrheitsgemäß über den Sachverhalt informieren und alles Ihnen zur Minderung des 
Schadens Mögliche tun. 

 

 
Wann und wie zahle ich?  
Den ersten Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Wann Sie die 
weiteren Beiträge zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung zwischen uns kann das 
monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. Sie können uns den Beitrag überweisen oder uns ermächtigen, 
den Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen. 

 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd78fngebWAhXNUlAKHV-pCOoQjRwIBw&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Interlloyd_Versicherung&psig=AOvVaw28yWcIRW8FXawTg47VjNtF&ust=1507723473423910
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Wann beginnt und endet die Deckung? 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass Sie 
den ersten Versicherungsbeitrag gezahlt haben. 
Die Versicherung gilt für den zunächst vereinbarten Zeitraum. Sie verlängert sich automatisch um jeweils ein weiteres 
Jahr (Verlängerungsjahr), außer Sie oder wir kündigen den Vertrag. 

 

 
Wie kann ich den Vertrag kündigen?  
− Sie können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes Verlänge-

rungsjahres kündigen (das muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragsdauer geschehen). 
− Sie können den Vertrag auch nach Eintritt eines Schadenfalls vorzeitig kündigen. 
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Leistungsübersicht 
 
 
Bitte beachten Sie: Maßgeblich ist die konkrete Formulierung in der jeweils angegebenen Fundstelle. 
 
Zeichenerklärung 
 mitversichert – nicht versichert 

 
Fundstelle Beschreibung  

B1 Hilfe bei Ausfall des Fahrzeugs – Fahrzeug-Assistance  

B1-1 Versicherte Personen  

B1-1.1 Versichert sind alle berechtigten Fahrer des im Versicherungsschein genannten Fahrzeuges  

B1-2 Versicherte Fahrzeuge  

B2.2.1 Versichert ist das im Versicherungsschein genannte Fahrzeug  

B1-2.2 Versicherbare Fahrzeuge 
– Wohnmobile/Pick-Up mit Wohnkabine inklusive eines mitgeführten Anhängers der Klasse O1 oder O2 

 

B1-3 Versicherter Geltungsbereich: Europa, außereuropäische Anliegerstaaten des Mittelmeers sowie auf 
den Kanarischen Inseln, den Azoren und auf Madeira 

 

B1-4 Hilfe bei Fahrzeugausfall  

B1-4.1 Soforthilfe an der Schadenstelle – die Leistungen erbringen wir ab Ihrem ständigen Wohnsitz  

B1-4.1.1 Pannen- und Unfallhilfe (inklusive Kleinteile) 
– Bei eigener Organisation der Leistung durch Sie (inklusive Kleinteile) 

 
bis 200 € 

B1-4.1.2 Abschleppen des Fahrzeugs zur nächsten Fach- oder Wunschwerkstatt (innerhalb 50 km Luftlinie) 
– Bei eigener Organisation der Leistung (mit Anrechnung der Pannen- und Unfallhilfe) 

 
bis 200 € 

B1-4.1.3 Bergen des Fahrzeugs (inklusive privaten Gepäcks, Tieren und nicht gewerblich beförderter Ladung)  

B1-4.1.4 Mietwagen-Service 
– Unfall oder Diebstahl 
– Panne ab Schadenort 
– Panne ab 50 km Luftlinie 

bis 7 Tage | max. 600 €  
bis 2 Tage | max. 180 €   
bis 7 Tage | max. 600 € 

B1-4.1.5 Weiter- und Rückfahrt-Service mit Bahn oder Flugzeug anstelle des Mietwagen-Service 
– Weiterfahrt zum Wohnsitz oder zum Zielort bzw. Rückfahrt vom Zielort zum Wohnsitz 
– Abholung des reparierten Fahrzeugs vom Schadenort durch eine Person 

 
Bahnfahrt 1. Klasse oder 

Flug Economy Class 

B1-4.1.6 Kurzfahrten mit dem Taxi oder dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Verbindung mit 
– dem Mietwagen-Service für Fahrten von oder zu der nächsten Mietwagenstation 
– dem Weiter- und Rückfahrt-Service für Fahrten von der/zur nächsten Bahnstation bzw.  

zum nächsten Flughafen 

bis 75 € 

B1-4.1.7 Übernachtungs-Service für die Dauer der Reparatur oder bis zur Wiederauffindung des versicherten 
Fahrzeugs 

bis 5 Nächte 
75€/Tag je Person 

B1-4.2 Weitere Leistungen ab 50 km Luftlinie vom ständigen Wohnsitz  

B1-4.2.1 Autoschlüssel-Service: 
– Übernahme der Versandkosten für einen Ersatzschlüssel 
– Kosten für Öffnen des Fahrzeugs an der Schadenstelle 

 

B1-4.2.2 Fahrzeugtransport-Service und Pick-up-Service  

B1-4.2.3 Fahrzeugunterstellung 
– im Inland 
– im Ausland 

 
bis 2 Wochen 
bis 4 Wochen 

B1-4.2.4 Hilfe bei der Fahrzeugreparatur oder Veräußerung 
– Vermittlung von Fachwerkstätten oder eines Restwertaufkäufers 
– Übernahme der Versandkosten für Ersatzteile 

 

B1-4.3 Leistungen im Ausland  

B1-4.3.1 Fahrzeugverzollung und -verschrottung im Ausland  

B1-4.3.2 Hilfe bei der Fahrzeugrückführung nach einem Diebstahl bis zu 4 Wochen nach Wiederauffindung 
– Bei eigener Organisation der Leistung durch einen Ersatzfahrer 

 
0,50 €/km 

B1-4.4 Hilfe bei sonstigen nicht genannten Fahrzeug-Leistungen bis 500 € 

B2 Hilfe bei Notfällen auf Reisen (Reise-Assistance)  

B2-1 Versicherte Personen  

B2-1.1 – entfällt – – entfällt – 
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Fundstelle Beschreibung  

B2-1.2 – entfällt – – entfällt – 

B2-1.2 – entfällt – – entfällt – 

B2-1.2 – entfällt – – entfällt – 

B2-2 Versicherter Geltungsbereich Weltweit 

B2-3 Versicherte Reise (Abwesenheit vom Wohnsitz) | Reisedauer ab 50 km Luftlinie | bis 6 Monate 

B2-4 Hilfe bei Krankheit oder Unfall  

B2-4.1 Soforthilfe 
– Informationen zur ärztlichen Versorgung vor Ort 
– Kontaktherstellung zu Angehörigen und Arbeitgeber 
– Kostenübernahmegarantie gegenüber Krankenhäusern 

 
 
 

bis 20.000 € 

B2-4.2 Arzneimittelversand  

B2-4.3 Krankenbesuch durch eine nahestehende Person bei voraussichtlich bis zu 5 Tage dauerndem Kran-
kenhausaufenthalt 

bis 1.000 € 

B2-4.4 Krankentransport  

B2-4.4.1 Transport zum nächsten Krankenhaus (auch notwendige Verlegungstransporte)  

B2-4.4.2 Krankenrücktransport zum Wohnsitz, wenn medizinisch angezeigt oder bei einer voraussichtlichen 
Aufenthaltsdauer von länger als 14 Tagen 
– Übernahme der Übernachtungskosten (auch für Mitreisende) bis 5 Nächte 

 
 

75 €/Tag je Person 

B2-4.4.3 Mehrkosten bei außerplanmäßiger Rückreise nach einem Krankenhausaufenthalt 
– Übernahme der Kosten für eine Bahnfahrt 1. Klasse oder einen Flug Economy Class 
– Fahrten mit dem Taxi oder dem ÖPNV zur nächsten Bahnstation/zum nächsten Flughafen 

 
 

bis 50 € 

B2-4.5 Rückholung von minderjährigen Kindern zum Wohnsitz 
Mehrkosten bei außerplanmäßiger Rückreise von minderjährigen Kindern 
– Übernahme der Kosten für eine Bahnfahrt 1. Klasse oder einen Flug Economy Class und für Fahrten 

mit dem Taxi oder dem ÖPNV zur nächsten Bahnstation/zum nächsten Flughafen 
– Übernahme der Reisekosten für eine Begleitperson 
– Übernahme der Übernachtungskosten für die Begleitperson 

 
 
 

bis 50 € 
 

bis 5 Nächte | 75 €/Tag 

B2-4.6 Kosten für die Kinderbetreuung am Wohnsitz Kosten für die Kinderbetreuung nach Rückholung oder 
bei einer außerplanmäßigen Verlängerung der Reise 

 
bis 50 €/Tag, maximal 1.500 € 

B2-4.7 Fahrzeugrückführung bei Krankheit oder Tod des Fahrers 
– Bei eigener Organisation der Leistung durch einen Ersatzfahrer 
– Außerhalb Europas 
– Übernahme der Übernachtungskosten (auch für Mitreisende) bis 5 Nächte 

 
0,50 €/km 
bis 5.000 € 

75 €/Tag je Person 

B2-4.8 Hilfe im Todesfall 
Übernahme der Überführungskosten bis zum Wohnsitz 
Bestattungskosten im Ausland (anstelle einer Überführung aus dem Ausland) 

 
bis 10.000 € 
bis 10.000 € 

B2-4.9 Psychologische telefonische Hilfe 
Vermittlung von psychologischer telefonischer Hilfe bei Erkrankungen, Unfall oder im Todesfall 

 

B2-4.10 Rücktransport von Gepäck und Haustieren 
Mehrkosten für den Transport von privatem Gepäck oder von Haustieren bei außerplanmäßiger  
Rückreise 

 

B2-4.11 Kosten für die Betreuung von Haustieren am Wohnsitz 
Kosten für die Haustierbetreuung nach Rückholung bzw. bei einer außerplanmäßigen Verlängerung der 
Reise 

 
bis 25 €/Tag, maximal 2 Wochen 

B2-4.12 Such-, Rettungs- und Bergungskosten bis 5.000 € 

B2-4.13 Bereitstellung medizinischer Hilfsmittel bis 10.000 € 

B2-4.14 Beratung über Reha-Maßnahmen  

B2-4.15 Überbrückungshilfe nach Schwerstverletzungen bis 5.000 € 

B2-5 Hilfe bei Abbruch der Auslandsreise im Not- oder Katastrophenfall  

B2-5.1 Übernahme der Mehrkosten für eine außerplanmäßige Rückreise bei Erkrankung naher Angehöriger, 
Schäden am Privatvermögen, Krieg im Zielort 

bis 5.000 € 

B2-5.2 Hilfe bei Insolvenz des Reiseveranstalters bis 5.000 € als Darlehen 

B2-5.3 Hilfe bei Naturkatastrophen 
– Verpflegungs- und Übernachtungskosten 
– Mehrkosten für die Rückreise 

– Übernahme der Kosten für eine Bahnfahrt 1. Klasse oder einen Flug Economy Class und für 
– Fahrten mit dem Taxi oder dem ÖPNV zur nächsten Bahnstation/zum nächsten Flughafen 

– Hilfe bei der Fahrzeugrückführung 
– Bei eigener Organisation der Leistung durch einen Ersatzfahrer 
– Außerhalb Europas 

 
75 €/Tag je Person, max. 1.000 € 

 
 

bis 50 € 
 

0,50 €/km 
bis 5.000 € 
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Fundstelle Beschreibung  

B2-6 Hilfe bei sonstigen Notlagen auf Reisen im Ausland  

B2-6.1 Soforthilfe bei Zahlungsmittelverlust (Zinsloses Darlehen) max. 5.000 € 

B2-6.2 Dokumenten-Service im Ausland  

B2-6.3 Verspätungs-Service  

B2-6.4 Haus- und Wohnungsschlüssel-Service 
– Übernahme Versandkosten 
– Fahrzeugöffnung am Schadenort 

 
 

max. 150 € 

B2-6.5 Hilfe bei Brillenverlust  

B2-7 Hilfe bei Notfällen zu Hause  

B2-7.1 Reiserückruf-Service  

B2-7.2 Handwerker-Service  

B2-7.3 Haushüter-Service  

B2-8 Hilfe bei eingeschränkter Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel im Inland  

B2-8.1 – entfällt – – entfällt – 

B2-8.2 – entfällt – – entfällt – 

B2-8.3 – entfällt – – entfällt – 

B2-9 Hilfe bei Strafverfolgung im Ausland 
– Vermittlung von Anwaltshilfe 
– Zahlung eines zinslosen Darlehens für eine Strafkaution (in Landeswährung) 

 
 

max. 30.000 € 

B2-10 Hilfe bei sonstigen nicht genannten Leistungen der Reise-Assistance bis 500 € 
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Allgemeine Vertragsinformation gemäß §§ 7, 8 Versicherungs-
vertragsgesetz (VVG) in Verbindung mit § 1 der Verordnung über 
Informationspflichten bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV) 
 
 
1 Identität und ladungsfähige Anschrift des Versicherers 

Vertragspartner für Ihren Interlloyd Versicherungsschutz ist die 
Interlloyd Versicherungs-AG 
ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
Vorstand: Uwe Grünewald, Zouhair Haddou-Temsamani, Christian Vogée 
Sitz und Registergericht: Düsseldorf, HRB 34575 
USt-ID-Nr.: DE189437355 

 
 
2 Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers 

Die Hauptgeschäftstätigkeit der Interlloyd Versicherungs-AG ist die Sach-, Unfall-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung. 
 
 
3 Garantiefonds oder andere Entschädigungsregelungen 

Solche Instrumente gelten nicht für die Sachversicherung. 
 
 
4 Vertragsbedingungen und wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung 

Dem Versicherungsverhältnis liegen die Versicherungsbedingungen für den ESV Mobilitäts-Schutz PLUS (Schutzbrief PLUS) in der 
bei Antragstellung geltenden Fassung zugrunde. Der Text dieser Versicherungsbedingungen ist beigefügt. Der Gegenstand, Umfang 
und Geltungsbereich des Versicherungsschutzes richtet sich nach dem vom Versicherungsnehmer individuell ausgewählten versi-
cherten Personenkreis sowie den Leistungsarten. Genauere Angaben über Art, Geltungsbereich und Umfang des von Ihnen gewähl-
ten Versicherungsschutzes sind der Leistungsbeschreibung und den Versicherungsbedingungen zu entnehmen. 

 
 
5 Gesamtpreis der Versicherung 

Den Gesamtbeitrag inklusive dessen Zusammensetzung zu Ihrer Versicherung entnehmen Sie bitte dem Antrag. 
 
 
6 Zusätzliche Kosten 

Zusätzliche vertragliche Kosten fallen nicht an. 
Der Beitrag enthält die jeweilige Versicherungssteuer. 

 
 
7 Beitragszahlung 

Der Versicherungsbeitrag einschließlich etwaiger Zuschläge ist ein Jahresbeitrag und wird vom Versicherungsbeginn angerechnet. Er 
ist zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres zu entrichten, kann aber auch unterjährig in gleichen Beitragsraten, das heißt monat-
lich, vierteljährlich oder halbjährlich, gezahlt werden. Der Beitrag gilt bei unterjähriger Zahlungsweise bis zur Fälligkeit als gestundet. 
Der erste Beitrag wird – wenn nichts anderes vereinbart ist – unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versiche-
rungsscheins fällig. Ist eine Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jah-
resbeitrags. 
Wenn Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig zahlen, können wir vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Wir 
können nicht zurücktreten, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. 
Folgebeiträge sind jeweils zum Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums zu zahlen. 
Bei erteiltem SEPA-Lastschriftmandat haben Sie sicherzustellen, dass das für den Einzug angegebene Konto zum Zeitpunkt der Fäl-
ligkeit die erforderliche Deckung aufweist. 

 
 
8 Gültigkeitsdauer der zur Verfügung stehenden Informationen 

An konkrete Informationen zu Produkten der Interlloyd insbesondere hinsichtlich der genannten Beiträge, halten wir uns einen Monat 
gebunden. 

 
 
9 Zustandekommen des Vertrags, Antragsbindungsfrist, Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Vertrag kommt durch den Antrag ESV Mobilitäts-Schutz PLUS (Schutzbrief PLUS) seitens eines Vertragspartners und die An-
nahme dieses Antrags durch den anderen Vertragspartner zustande. Der Antragsteller ist an seinen Antrag einen Monat gebunden. 
Eine Antragsannahme durch uns erfolgt durch die Ausstellung eines Versicherungsscheins oder einer Annahmeerklärung. 
Bei einer Anfrage durch Sie (invitatio-Antrag) erfolgt das Angebot durch uns und die Annahme des Angebots durch Ihre Annahmeer-
klärung. 
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Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt, sofern der geschuldete Erstbeitrag rechtzeitig gezahlt wird (siehe Ziffer 7). 
Näheres ist den beigefügten Versicherungsbedingungen zu entnehmen. 
Die Voraussetzungen für den Abschluss der Versicherung entnehmen Sie bitte ebenfalls den beigefügten Versicherungsbedingungen. 

 
 
10 Widerrufsbelehrung 
 Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (zum Beispiel Brief, Fax, 
E-Mail) widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen 
– der Versicherungsschein, 
– die Vertragsbestimmungen, einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese 

wiederum einschließlich der Tarifbestimmungen, 
– die Widerrufsbelehrung, 
– das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten, 
– und die weiteren in § 1 VVG-Informationspflichtenverordnung aufgeführten Informationen 
jeweils in Textform zugegangen sind. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
Interlloyd Versicherungs-AG, ARAG-Platz 1, 40472 Düsseldorf 
Telefax: +49 211 963-3033 
E-Mail: service@interlloyd.de 

 
 Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Wider-
rufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist be-
ginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt 
es sich pro Tag um einen Betrag in Höhe von 1/360 der von Ihnen für ein Jahr zu zahlenden Prämie. Wir haben zurückzuzahlende Be-
träge unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu erstatten. 
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene 
Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (zum Beispiel Zinsen) herauszugeben sind. 

 
 Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt 
ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

 
 Widerrufsbelehrung 

Die vollständige Widerrufsbelehrung einschließlich der Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen finden 
Sie unter der Überschrift Widerrufsbelehrung. 

 
 
11 Laufzeit und Beendigung des Vertrags, insbesondere durch Kündigung 

Die vereinbarte Laufzeit des Vertrags folgt aus den konkreten Vertragsvereinbarungen (zum Beispiel dem Antrag). 
Der ESV Mobilitäts-Schutz PLUS kann von beiden Parteien erstmals zum Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit gekündigt werden. 
Wird der ESV Mobilitäts-Schutz PLUS nicht gekündigt, verlängert sich das Vertragsverhältnis bei Verträgen von mindestens einjähri-
ger Vertragsdauer mit dem Ablauf der vereinbarten Vertragszeit um ein Jahr und weiter von Jahr zu Jahr stillschweigend. Es ist dann 
zum Ende des jeweils folgenden Jahres kündbar. Kündigungen müssen dem jeweils anderen Vertragspartner drei Monate vor Ablauf 
der Versicherung vorliegen. 
Kündigen wir den ESV Mobilitäts-Schutz PLUS nach einem Versicherungsfall, endet der Vertrag einen Monat, nachdem Ihnen unsere 
Kündigung zugegangen ist. Eine zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung bereits angetretene Reise bleibt vom tariflichen Versi-
cherungsschutz erfasst. 
Kündigen Sie nach einem Versicherungsfall, endet der Vertrag mit sofortiger Wirkung. Sie können jedoch bestimmen, dass Ihre Kün-
digung zu einem späteren Zeitpunkt wirksam werden soll. Spätester Zeitpunkt ist das Ende des laufenden Versicherungsjahres. 

 
 
12 Anwendbares Recht/zuständiges Gericht/Kommunikationssprache 

Der Aufnahme von Beziehungen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss des ESV Mobilitäts-Schutz PLUS liegt ebenso das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland zugrunde 
Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichtsstände nach §§ 13, 17, 21, 29 Zivilprozessordnung (ZPO) 
und § 215 VVG. 
Die Versicherungsbedingungen und sämtliche vor oder nach Vertragsschluss ausgehändigten Informationen werden in deutscher 
Sprache verfasst. Wir werden die Kommunikation während der Laufzeit des Vertrags in deutscher Sprache führen. 
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13 Außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 
Die Interlloyd Versicherungs-AG ist Mitglied im Verein „Versicherungsombudsmann e. V.“, einer unabhängigen Einrichtung der deut-
schen Versicherungswirtschaft zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Versicherungsunternehmen. Sie ha-
ben die Möglichkeit, diese Stelle anzurufen, wenn es sich um einen Anspruch aus Ihrem Versicherungsvertrag oder dessen Anbah-
nung oder Vermittlung handelt. Sie erreichen den Versicherungsombudsmann unter: 
Versicherungsombudsmann e. V. 
Postfach 08 06 32 
10006 Berlin 
 
Ferner stellt die Europäische Kommission unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) 
bereit. Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für die Beilegung ihrer Streitigkeiten zu nutzen. 
Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt für Sie neben den hier beschriebenen Optionen unberührt. 

 
 
14 Beschwerdegesuch bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 

Eine Beschwerde Ihrerseits kann auch direkt gerichtet werden an die: 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 
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Widerrufsbelehrung 
 
 

Abschnitt 1 
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise 
 
Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) wider-
rufen.  
Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen 
– der Versicherungsschein, 
– die Vertragsbestimmungen, einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese 

wiederum einschließlich der Tarifbestimmungen,  
– diese Belehrung, 
– das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten, 
– und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen  
jeweils in Textform zugegangen sind.  
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
Interlloyd Versicherungs-AG, ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
Telefax +49 211 963 3033 
E-Mail service@interlloyd.de 
 
Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs 
entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den 
Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um 
einen Betrag, der sich wie folgt berechnet: 
Anzahl der Tage, an denen  1/360 des Jahresbeitrags bzw. 
Versicherungsschutz bestanden hat 1/30 des Monatsbeitrags 
Wir haben zurückzuzahlende Beträge unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu erstatten.  
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leis-
tungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind. 
 
Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, 
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 
 

Abschnitt 2 
Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen 
Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflichten im Folgenden im Einzelnen aufge-
führt:  

Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen: 
1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlossen werden soll; anzugeben ist auch 

das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer;  
2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Versicherer 

und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines Vertretungs-
berechtigten; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;  

3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers;  
4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der Leistung des Ver-

sicherers;  
5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Prämien einzeln auszu-

weisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere selbständige Versicherungsverträge umfassen soll, oder, wenn ein genauer 
Preis nicht angegeben werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des Preises er-
möglichen;  

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der Prämien;  
7. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Beginn der Versicherung und des Versicherungsschutzes 

sowie die Dauer der Frist, während der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll;  
8. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Namen 

und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich In-
formationen über den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Übermitt-
lung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer 
hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;  

9. a) Angaben zur Laufzeit des Vertrages;  
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 b) Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages;  
10. Angaben zur Beendigung des Vertrages; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der 

Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;  
11. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss 

des Versicherungsvertrags zugrunde legt;  
12. das auf den Vertrag anwendbare Recht;  
13. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Abschnitt genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, 

sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommunikation während der Laufzeit dieses 
Vertrags zu führen;  

14. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls die 
Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu be-
schreiten, hiervon unberührt bleibt;  

15. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit einer Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde. 
 
– Ende der Widerrufsbelehrung – 
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Wichtige Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG 
über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 
 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die Antragsfragen wahrheitsgemäß und 
vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. 
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere 
Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen. 
 
 
Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Text-
form gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in 
Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 
 
Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird? 
1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass 
weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir 
dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand 
– weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
– noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht. 

 
2. Kündigung 
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt 
haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
 
3. Vertragsänderung 

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Ha-
ben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die An-
zeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht ange-
zeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung 
fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 

 
4. Ausübung unserer Rechte 

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend ma-
chen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht 
begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stüt-
zen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeig-
ten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren. Dies gilt nicht für Ver-
sicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder 
arglistig verletzt haben. 

 
5. Stellvertretung durch eine andere Person 

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rück-
tritts, der Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres 
Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

 
Ihre 
Interlloyd Versicherungs-AG 
 
 



16 Wichtige Hinweise / Stand  04.2022 

Wichtige Hinweise 
 
 
Allgemeine Vertragsvereinbarungen 
Der aufgrund Ihres Antrags abgeschlossenen ESV Mobilitäts-Schutz PLUS liegen die aktuellen Allgemeinen Bedingungen für den ESV 
Mobilitäts-Schutz PLUS zugrunde. 
Sie haben Versicherungsschutz für den Fall, dass Sie auf Ihrer Reise mit dem von Ihnen benutzten Fahrzeug eine Panne haben, einen 
Unfall erleiden oder Ihnen das Kfz gestohlen wird. In diesen Fällen organisieren wir Hilfe am Schadenort (Wiederherstellung der Fahrbe-
reitschaft durch einen Pannenhilfsdienst), das ggf. erforderliche Abschleppen in die nächste Werkstatt sowie die Beschaffung von benö-
tigten Ersatzteilen und übernehmen die in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten. 
Die vollständige Leistungsbeschreibung für den ESV Mobilitäts-Schutz PLUS entnehmen Sie bitte Ihren Versicherungsbedingungen. Ver-
sichert ist die im Versicherungsschein genannte Vertragsform. 
Alle für die Interlloyd bestimmten Anzeigen und Erklärungen sind entweder an die Interlloyd Hauptverwaltung oder an die im Versiche-
rungsschein oder in dessen Nachträgen aufgeführte zuständige Stelle zu richten. 
 
 
Versicherbare Vertragsformen 
Sie können den ESV Mobilitäts-Schutz PLUS bei uns beantragen 
 
 
Geltungsbereich 
Versicherungsschutz besteht 
– Für die Fahrzeugleistung nach B1-3 in Europa, den außereuropäischen Anliegerstaaten des Mittelmeers sowie auf den Kanarischen 

Inseln, den Azoren und auf Madeira 
– Für die Reiseleistung nach B2-2 weltweit. 
 
 
Versicherte Personen 
Alle Leistungen stehen 
– im ESV Mobilitäts-Schutz PLUS ausschließlich den in den Versicherungsbedingungen unter B1-1 bzw. B2-1 genannten Personen zu. 
 
 



Teil A: Allgemeine Vertragsbedingungen / Stand  08.2024 17 

Allgemeine Bedingungen für die Schutzbriefversicherung 
(AB ESV Mobilitäts-Schutz PLUS 2024) 
 
 

Teil A: Allgemeine Vertragsbedingungen 
 
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten für die Fahrzeug-Assistance (B1) und für die Reise-Assistance (B2). 
 
 
 
Abschnitt A1: 
Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung 
A1-1 Beginn des Versicherungsschutzes 
A1-2 Beitragszahlung, Versicherungsjahr 
A1-3 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen 

verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung 
A1-4 Folgebeitrag 
A1-5 Lastschriftverfahren 
A1-6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
 
Abschnitt A2: 
Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung 
A2-1 Dauer und Ende des Vertrags 
A2-2 Kündigung nach Versicherungsfall 

Abschnitt A3: 
Weitere Regelungen 
A3-1 Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung 
A3-2 Vollmacht des Maklers/Versicherungsvertreters 
A3-3 Verjährung 
A3-4 Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände 
A3-5 Anzuwendendes Recht 
A3-6 Embargoklausel 
A3-7 Leistungsupdate-Garantie für künftige 

Leistungsverbesserungen 
 
 
 

 
 
 
Abschnitt A1:  
Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung 

A1-1 Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Dies gilt vorbehaltlich der Rege-
lungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrags. 

 

A1-2 Beitragszahlung, Versicherungsjahr 
A1-2.1 Beitragszahlung 

Je nach Vereinbarung werden die Beiträge im Voraus gezahlt, entweder durchlaufende Zahlungen monatlich, vierteljährlich, 
halbjährlich, jährlich oder als Einmalbeitrag. 

 
A1-2.2 Versicherungsjahr 

Das Versicherungsjahr beträgt ein Jahr. Besteht die vereinbarte Vertragsdauer nicht aus ganzen Jahren, wird das erste Jahr 
entsprechend gekürzt. Die folgenden Versicherungsjahre bis zum vereinbarten Vertragsablauf sind jeweils ganze Jahre. 

 

A1-3 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung 
A1-3.1 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags 

Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angege-
benen Versicherungsbeginns zu zahlen. Dies gilt unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts. 
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag unverzüg-
lich nach Vertragsschluss zu zahlen. 
Zahlen Sie nicht unverzüglich zum in Abs. 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die 
Zahlung veranlasst ist. 
Weicht der Versicherungsschein von Ihrem Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder einmalige Bei-
trag frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen. 

 
A1-3.2 Unser Rücktrittsrecht bei Zahlungsverzug 

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig nach A1-3.1 gezahlt, so können wir vom Vertrag zurücktreten, solange 
die Zahlung nicht veranlasst ist. 
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. 
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A1-3.3 Unsere Leistungsfreiheit 
Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig nach A1-3.1 zahlen, so sind wir für einen vor Zahlung des Bei-
trags eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet. Voraussetzung ist, dass wir Sie durch gesonderte Mit-
teilung in Textform (zum Beispiel E-Mail, Telefax oder Brief) oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf 
diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht haben. 
Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn Sie die Nichtzahlung zu vertreten haben. 

 

A1-4 Folgebeitrag 
A1-4.1 Fälligkeit 

Ein Folgebeitrag wird entsprechend der vereinbarten Zahlungsweise jeweils zu Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres- oder Jahres-
beginn oder zu einem anderen vereinbarten Zeitpunkt fällig. 
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Fälligkeit veranlasst wird. 

 
A1-4.2 Verzug und Schadenersatz 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie ohne Mahnung in Verzug. Dies gilt nur, wenn Sie die verspätete 
Zahlung zu vertreten haben. 
Sind Sie mit der Zahlung eines Folgebeitrags in Verzug, sind wir berechtigt, Ersatz für den durch den Verzug entstandenen 
Schaden von Ihnen zu verlangen. 

 
A1-4.3 Mahnung 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, können wir Sie auf Ihre Kosten in Textform (zum Beispiel E-Mail, Telefax oder 
Brief) zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist bestimmen (Mahnung). Die Zahlungsfrist muss mindestens zwei Wochen 
ab Zugang der Zahlungsaufforderung betragen. 
Die Mahnung ist nur wirksam, wenn wir je Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrags sowie die Zinsen und Kosten im 
Einzelnen beziffert und auf die Rechtsfolgen (Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht) hingewiesen haben. 

 
A1-4.4 Leistungsfreiheit nach Mahnung 

Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und sind Sie bei Eintritt des Versiche-
rungsfalls mit der Zahlung des Beitrags oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so sind wir von der Verpflichtung zur Leistung 
frei. 

 
A1-4.5 Kündigung nach Mahnung 

Sind Sie mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug, können wir nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen. 
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist verbunden werden. Mit Fristablauf wird die Kündigung wirksam, wenn 
Sie zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug sind. Hierauf werden wir Sie bei der Kündigung ausdrücklich hinweisen. 

 
A1-4.6 Zahlung des Beitrags nach Kündigung 

Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats nach der Kündigung veranlasst wird. Wenn die 
Kündigung mit der Zahlungsfrist verbunden worden ist, wird sie unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats nach 
Fristablauf veranlasst wird. 
Unsere Leistungsfreiheit nach A1-4.4 bleibt bis zur Zahlung bestehen. 

 

A1-5 Lastschriftverfahren 
A1-5.1 Ihre Pflichten 

Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren vereinbart worden, haben Sie zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Bei-
trags für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen. 
Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzei-
tig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform (zum Beispiel E-Mail, Telefax oder Brief) abgegebenen Zahlungsaufforde-
rung an uns erfolgt. 

 
A1-5.2 Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug 

Haben Sie es zu vertreten, dass ein oder mehrere Beiträge trotz wiederholtem Einziehungsversuch nicht eingezogen werden 
können, sind wir berechtigt, das SEPA-Lastschriftmandat in Textform (zum Beispiel E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen. 
Wir haben in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass Sie verpflichtet sind, den ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträ-
ge selbst zu übermitteln. Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug kön-
nen Ihnen in Rechnung gestellt werden. 

 

A1-6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
A1-6.1 Allgemeiner Grundsatz 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht uns nur derjenige Teil des Beitrags zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der 
Versicherungsschutz bestanden hat. 
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A1-6.2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse 
A1-6.2.1 Widerrufen Sie Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen, haben wir nur den auf die Zeit nach Zugang der Widerrufser-

klärung entfallenden Teil der Beiträge zu erstatten. Voraussetzung ist, dass wir in der Widerrufsbelehrung auf das Widerrufs-
recht, die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und Sie zugestimmt haben, dass der Versi-
cherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt. 
Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben, haben wir zusätzlich den für das erste Jahr des Versicherungsschutzes 
gezahlten Beitrag zu erstatten. Dies gilt nicht, wenn Sie Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen 
haben. 

 
A1-6.2.2 Treten wir wegen Verletzung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht vom Versicherungsvertrag zurück, so steht uns der Bei-

trag bis zum Zugang der Rücktrittserklärung zu. 
Wird der Versicherungsvertrag durch unseren Rücktritt beendet, weil der einmalige oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig 
gezahlt worden ist, so steht uns eine angemessene Geschäftsgebühr zu. 

 
A1-6.2.3 Wird der Versicherungsvertrag durch unsere Anfechtung wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht uns der Beitrag bis 

zum Zugang der Anfechtungserklärung zu. 
 
A1-6.2.4 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollständig und dauerhaft weg, steht uns der Beitrag zu, 

den wir hätten beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem wir 
vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt haben. 

 
A1-6.2.5 Sie sind nicht zur Zahlung des Beitrags verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht be-

steht oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges Inte-
resse genommen ist, nicht entsteht. Wir können jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 
Haben Sie ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Uns steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem wir von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt haben. 

 
 
 
Abschnitt A2: 
Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung 

A2-1 Dauer und Ende des Vertrags 
A2-1.1 Vertragsdauer 

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen. 
 
A2-1.2 Stillschweigende Verlängerung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr. Er verlängert sich nicht, 
wenn einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragslaufzeit eine Kündigung zu-
gegangen ist. 

 
A2-1.3 Kündigung bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag zum vorgesehenen Zeitpunkt, ohne dass es einer Kün-
digung bedarf. 

 
A2-1.4 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren können Sie den Vertrag zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf 
folgenden Jahres kündigen; die Kündigung muss uns spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres zuge-
gangen sein. 

 
A2-1.5 Wegfall des versicherten Interesses 

Fällt ein versichertes Interesse nach Beginn der Versicherung vollständig und dauerhaft weg, endet der Vertrag bezüglich 
dieses Interesses zu dem Zeitpunkt, zu dem wir vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt haben. 

 

A2-2 Kündigung nach Versicherungsfall 
A2-2.1 Kündigungsrecht 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündi-
gung ist in Textform (zum Beispiel E-Mail, Telefax oder Brief) zu erklären. Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines Monats 
seit dem Abschluss der Verhandlungen über die Entschädigung zulässig. 

 
A2-2.2 Kündigung durch Sie 

Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung mit ihrem Zugang bei uns wirksam. Sie können jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu 
einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird. 
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A2-2.3 Kündigung durch uns 
Eine Kündigung durch uns wird einen Monat nach Zugang bei Ihnen wirksam. 

 
 
 
Abschnitt A3: 
Weitere Regelungen 

A3-1 Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung 
A3-1.1 Form, zuständige Stelle 

Die für uns bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die den Versicherungsvertrag betreffen und die unmittelbar gegenüber 
uns erfolgen, sind in Textform (zum Beispiel E-Mail, Telefax oder Brief) abzugeben. Dies gilt nicht, soweit gesetzlich Schrift-
form oder in diesem Vertrag etwas anderes bestimmt ist. 
Erklärungen und Anzeigen sollen an unsere Hauptverwaltung oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen 
als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und An-
zeigen bleiben bestehen. 

 
A3-1.2 Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namensänderung 

Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die Ihnen gegenüber abzuge-
ben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefs an die letzte uns bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach 
der Absendung des Briefs als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer uns nicht von Ihnen angezeigten Na-
mensänderung. 

 
A3-1.3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung 

Haben Sie die Versicherung unter der Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, findet bei einer Verlegung der ge-
werblichen Niederlassung A3-4.2 entsprechend Anwendung. 

 

A3-2 Vollmacht des Maklers/Versicherungsvertreters 
A3-2.1 Ihre Erklärungen 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, von Ihnen abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betreffend 
a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrags; 
b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung; 
c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrags und während des Versicherungsverhältnisses. 

 
A3-2.2 Unsere Erklärungen 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, von uns ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge zu 
übermitteln. 

 
A3-2.3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen anzunehmen, die Sie im Zusammenhang mit der Vermittlung 
oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leisten. Eine Beschränkung dieser Vollmacht müssen Sie nur gegen 
sich gelten lassen, wenn Sie die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannten oder infolge grober Fahrlässigkeit 
nicht kannten. 

 

A3-3 Verjährung 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, 
in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des 
Schuldners Kenntnis erlangt hat. Die grob fahrlässige Unkenntnis steht der Kenntnis gleich. 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwi-
schen Anmeldung und Zugang unserer in Textform (zum Beispiel E-Mail, Telefax oder Brief) mitgeteilten Entscheidung beim 
Anspruchsteller nicht mit. 
Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

 

A3-4 Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände 
Treten Meinungsverschiedenheiten zwischen ihnen und uns auf, können Sie sich jederzeit an unsere Beschwerdestelle wenden: 
Interlloyd Versicherungs-AG 
Beschwerdestelle 
ARAG Platz 1 
40472 Düsseldorf 
Telefax +49 (0)211 963 – 3033 
E-Mail service@interlloyd.de 
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Außerdem stehen Ihnen insbesondere folgende weitere Beschwerdemöglichkeiten zu: 
 
A3-4.1 Versicherungsombudsmann 

Wenn es sich beim Ihnen um einen Verbraucher oder um eine Person handelt, die sich in verbraucherähnlicher Lage befindet, gilt: 
Bei Streitigkeiten in Versicherungsangelegenheiten können Sie sich an den Ombudsmann für Versicherungen wenden. 
Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 080632 
10006 Berlin 
Telefon: 0800 3696000 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de 
 
Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Wir haben uns ver-
pflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen. 
Wenn Sie diesen Vertrag online (z.B. über eine Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen haben, können sich mit ihrer Be-
schwerde auch online an die Plattform https://ec.europa.eu/consumers/odr/ wenden. 
Ihre Beschwerde wird dann über diese Plattform an den Versicherungsombudsmann weitergeleitet. 

 
A3-4.2 Versicherungsaufsicht 

Wenn Sie mit der Betreuung durch uns nicht zufrieden sind oder Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung 
auftreten, können Sie sich auch an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wenden. Wir unterliegen der Aufsicht 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 
Telefon: 0800 2 100 500 
E-Mail: poststelle@bafin.de 
Internet: https://www.bafin.de 
Hinweis: Die BaFin ist keine Schiedsstelle und kann einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden. 

 
A3-4.3 Rechtsweg 

Es besteht zudem die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten. 
 
A3-4.3.1 Örtlich zuständige Gerichte für Klagen gegen uns 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns oder den Versicherungsvermittler bestimmt sich die gerichtliche Zu-
ständigkeit nach unserem Sitz oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 
Ferner ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Sitz, den Sitz Ihrer Niederlas-
sung oder Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
Verlegen Sie nach Vertragsschluss Ihren Sitz, den Sitz Ihrer Niederlassung, Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines sol-
chen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland, sind die Gerichte des Staates zuständig, in dem wir unseren Sitz haben. 

 
A3-4.3.2 Örtlich zuständige Gerichte für Klagen gegen Sie 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz der Nieder-
lassung oder Ihrem Wohnsitz; fehlt ein solcher, nach Ihrem gewöhnlichen Aufenthalt. 
Sind der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die ge-
richtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie nach unserem Sitz oder der für den Versiche-
rungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

 

A3-5 Anzuwendendes Recht 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

 

A3-6 Embargoklausel 
Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf 
die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen 
Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. 
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika, soweit 
dem nicht Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. 

 

A3-7 Leistungsupdate-Garantie für künftige Leistungsverbesserungen 
Werden die diesem Vertrag zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen ausschließlich zum Ihrem Vorteil und ohne Mehr-
beitrag geändert, so gelten die neuen Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag. 
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Teil B: Allgemeine Versicherungsbedingungen für den 
ESV Mobilitäts-Schutz PLUS 
 
 
Neben den nachfolgenden Versicherungsbedingungen für den ESV Mobilitäts-Schutz PLUS gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen 
(siehe Teil A). 
 
Der ESV Mobilitäts-Schutz PLUS der Interlloyd leistet bei: 
– Ausfall der Fahrbereitschaft durch Panne, Unfall oder Diebstahl der versicherten Fahrzeuge bzw. bei Ausfall des berechtigten Fahrers 

bei Erkrankung, Verletzung oder Tod (B1: Fahrzeug-Assistance) 
– Notfällen der versicherten Personen auf Reisen durch Krankheit, Unfall oder Tod bzw. bei Verlust bestimmter Gegenstände, unvorher-

sehbaren Reiseabbrüchen, Notfällen oder Strafverfolgung, unabhängig von der Wahl des Verkehrsmittels (B2: Reise-Assistance) 
 
Hinweis: 
– Mit „Sie“ meinen wir Sie als Versicherungsnehmer und die mitversicherten Personen 
– In Teil B1 und B2 steht „wir“ für die Interlloyd Versicherungs-AG 
 
 
 
Abschnitt B1: 
Wie helfen wir Ihnen bei Ausfall Ihres Fahrzeugs 
(Fahrzeug-Assistance)? 
B1-1 Versicherter Personenkreis 
B1-2 Versicherte Fahrzeuge 
B1-3 Versicherter Geltungsbereich 
B1-4 Hilfe bei Fahrzeugausfall 
B1-5 Ausschlüsse, Leistungseinschränkungen, 

Verpflichtung Dritter 
 
Abschnitt B2: 
Wie helfen wir Ihnen bei Notfällen auf Reisen 
(Reise-Assistance)? 
B2-1 Versicherter Personenkreis 
B2-2 Geltungsbereich 
B2-3 Versicherte Reise, Reisedauer 
B2-4 Hilfe bei Krankheit und Unfall 
B2-5 Hilfe bei Abbruch der Auslandsreise im Not- oder 

Katastrophenfall 
B2-6 Hilfe bei sonstigen Notlagen auf Reisen im Ausland 

B2-7 Hilfe bei Notfällen zu Hause 
B2-8 Hilfe bei eingeschränkter Nutzung des öffentlichen 

Personennah- oder -fernverkehrs innerhalb 
Deutschlands 

B2-9 Hilfe bei Strafverfolgung im Ausland 
B2-11 Ausschlüsse, Leistungseinschränkungen, 

Verpflichtung Dritter 
 
Abschnitt B3: 
– entfällt – 
 
Abschnitt B4: 
Ihre Pflichten im Leistungsfall (Obliegenheiten) 
B4-1 Allgemeine Obliegenheiten im und nach Eintritt des 

Versicherungsfalls 
B4-2 Besondere Obliegenheiten im und nach Eintritt des 

Versicherungsfalls für die Fahrzeug-Assistance (B1) 
und Reise-Assistance (B2) 

B4-3 entfällt 
B4-4 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 

 
 
 
Abschnitt B1: 
Wie helfen wir Ihnen bei Ausfall Ihres Fahrzeugs (Fahrzeug-Assistance)? 

B1-1 Versicherter Personenkreis 
B1-1.1 ESV Mobilitäts-Schutz PLUS 

– Versichert sind alle Mitreisenden des im Versicherungsschein genannten Fahrzeuges. 
 

B1-2 Versicherte Fahrzeuge 
B1-2.1 Versichert ist das im Versicherungsschein genannte Fahrzeug 
B1-2.2 Als Fahrzeuge gelten 

– Wohnmobile / Pick-UP mit Wohnkabine inklusive eines mitgeführten Anhängers der Klasse O1 oder O2. 
– Als Wohnmobil gilt ein Kraftfahrzeug, das über einen eigenen Antrieb verfügt und durch zusätzliche Ausbauten (z.B. Bet-

ten, Kochmöglichkeiten) für die Nutzung als Campingfahrzeug geeignet ist. 
 

B1-3 Versicherter Geltungsbereich 
Der Versicherungsschutz besteht für Europa (geografisch), in den außereuropäischen Anliegerstaaten des Mittelmeers, auf 
den Kanarischen Inseln, den Azoren und Madeira. 
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B1-4 Hilfe bei Fahrzeugausfall 
Fällt das von Ihnen oder den mitversicherten Personen (siehe B1-1) geführte versicherte Fahrzeug (siehe B1-1.2) wegen einer 
Panne, eines Unfalls oder eines Total- bzw. Teile-Diebstahls aus, erbringen wir die unter B1-4.1 bis B1-4.4 genannten Leis-
tungen. 
Unter Panne ist jeder Betriebs-, Bruch- oder Bremsschaden zu verstehen. Als Panne gilt auch, wenn das Fahrzeug 
– durch Treibstoffmangel (Benzin, Diesel, Autogas oder Wasserstoff), 
– durch eine Falschbetankung (zum Beispiel Benzin statt Diesel) oder 
– durch Entladung des Akkumulators bei Elektro- oder Hybridfahrzeugen 
nicht mehr fahrbereit ist. 
Unter einen Fahrzeugunfall verstehen wir jedes unmittelbare von außen plötzlich mit mechanischer Gewalt auf das Fahrzeug 
einwirkende Ereignis. 
Diebstahl liegt auch bei Raub, Erpressung, Unterschlagung oder unbefugtem Gebrauch vor. 

 
Bei Fahrzeugen, die aufgrund ihres Gewichts, ihrer Breite, Länge oder Höhe nur mit speziellen Abschlepp- oder Transportfahr-
zeugen bewegt werden können, können wir die Organisation der in den Abschnitten B1-4.1.2, B1-4.1.3 und B1-4.2.2 beschriebe-
nen Leistungen in Ausnahmefällen nicht garantieren. In diesen Fällen ist die Organisation des speziellen Abschlepp-/Transport-
services von Ihnen zu übernehmen. Nach vorheriger Absprache mit uns erstatten wir Ihnen die entstehenden Kosten. 

 
B1-4.1 Soforthilfe an der Schadenstelle 
B1-4.1.1 Pannen- und Unfallhilfe 

Wir sind bei der Wiederherstellung der Fahrbereitschaft an der Schadenstelle durch ein Pannen-Hilfsfahrzeug behilflich und 
übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten. 
Bei einer nicht durch uns vermittelten Pannenhilfe erstatten wir die Kosten für diese Leistung bis zu 200 Euro. 
Die Kosten umfassen auch die erforderlichen Kleinteile. Autobatterien gehören nicht zu den Kleinteilen. 

 
B1-4.1.2 Abschleppen 

Kann das Fahrzeug an der Schadenstelle nicht wieder fahrbereit gemacht werden, sorgen wir für das Abschleppen des Fahr-
zeugs einschließlich des Gepäcks, der mitgeführten Tiere und der nicht gewerblichen Ladung 
– in die nächstgelegene Fachwerkstatt, 
– zu Ihrer Wunschwerkstatt in einem Umkreis von 50 km Luftlinie von der Schadenstelle, 
– bei Elektro- und Hybridfahrzeugen auch zur nächstgelegenen Ladestation. 
Bei einer nicht durch uns vermittelten Pannenhilfe erstatten wir die Kosten für diese Leistung bis zu 200 Euro. Die Kosten für 
den Einsatz eines Pannen-Hilfsfahrzeugs nach B1-4.1.1 werden dabei angerechnet. 

 
B1-4.1.3 Bergen des Fahrzeugs 

Wenn das Fahrzeug von der Straße abgekommen ist, sorgen wir für seine Bergung und übernehmen die hierdurch entste-
henden Kosten. 
Darin eingeschlossen sind Gepäck, Tiere und nicht gewerblich beförderte Ladung. 

 
B1-4.1.4 Mietwagen-Service nach Panne, Unfall oder Diebstahl 

Wir helfen Ihnen auf Wunsch bei der Beschaffung eines Mietfahrzeugs und übernehmen die Kosten für die Anmietung eines 
Mietfahrzeugs bis zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft oder bis zur Wiederbeschaffung eines Ersatzfahrzeugs. 
Die Gleichwertigkeit des Fahrzeugs kann je nach Verfügbarkeit nicht garantiert werden. 
Für das Mietfahrzeug übernehmen wir die Kosten nach 
– einem Unfall oder Diebstahl für sieben Tagen bis zu insgesamt 600 Euro 
– einer Panne ab Schadenort für zwei Tage bis zu insgesamt 180 Euro 
– einer Panne ab 50 km Luftlinie für sieben Tagen bis zu insgesamt 600 Euro 
Wir übernehmen keine Leistung nach Absatz 1 und 2, wenn Sie 
– den Weiter- und Rückfahrt-Service (B1-4.1.5), oder 
– den Übernachtungs-Service (B1-4.1.7) 
in Anspruch nehmen. 

 
B1-4.1.5 Weiter- und Rückfahrt-Service 

Wir organisieren folgende Fahrten: 
– die Weiterfahrt zu Ihrem ständigen Wohnsitz in Deutschland oder zu Ihrem Zielort, 
– die Rückfahrt vom Zielort zu Ihrem ständigen Wohnsitz in Deutschland sowie 
– die Abholung des reparierten Fahrzeugs vom Schadenort durch eine Person. 

 
Die Kosten erstatten wir bei einfacher Entfernung bis zur Höhe 
– der Bahnkosten 1. Klasse einschließlich Zuschlägen oder 
– der Kosten eines Linienfluges (Economy Class). 
Als ständiger Wohnsitz gilt der Ort in Deutschland, an dem Sie bei der zuständigen Meldebehörde gemeldet sind und sich 
überwiegend aufhalten. 
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B1-4.1.6 Kurzfahrten mit dem Taxi oder dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 
In Verbindung mit dem Mietwagen-Service (B1-4.1.4) oder dem Weiter- und Rückfahrt-Service (B1-4.1.5) erstatten wir die 
Kosten für Taxifahrten oder für Fahrten mit dem öffentlichen Personennahverkehr 
– von oder zu der nächsten Mietwagenstation, 
– von oder zu der nächsten Bahnstation oder 
– vom oder zum nächsten Flughafen 
bis zu 75 Euro. 

 
B1-4.1.7 Übernachtungs-Service 

Wir helfen Ihnen auf Wunsch bei der Beschaffung einer Übernachtungsmöglichkeit und übernehmen die Übernachtungskos-
ten für höchstens fünf Nächte, jedoch nicht über den Tag hinaus, an dem das Fahrzeug wiederhergestellt werden konnte 
oder wiederaufgefunden wurde. 
Wir übernehmen höchstens 75 Euro je Übernachtung und versicherte Person. 
Nehmen Sie unseren Weiter- und Rückfahrt-Service (B1-4.1.5) in Anspruch, übernehmen wir Übernachtungskosten nur für eine 
Nacht. 

 
B1-4.2 Weitere Leistungen ab 50 km Entfernung (Luftlinie) 

Wenn die Schadenstelle mindestens 50 km Luftlinie von Ihrem ständigen Wohnsitz in Deutschland entfernt liegt, erbringen 
wir zusätzlich zu B1-4.1 die unter B1-4.2.1 bis B1-4.2.4 genannten Leistungen 
Als ständiger Wohnsitz gilt der Ort in Deutschland, an dem Sie bei der zuständigen Meldebehörde gemeldet sind und sich 
überwiegend aufhalten. 
Unter Ausland verstehen wir alle Länder innerhalb des versicherten Geltungsbereiches außer Deutschland. Wenn Sie aber einen 
Wohnsitz im Ausland haben, gilt das betreffende Land nicht als Ausland. 

 
B1-4.2.1 Autoschlüssel-Service 

Wenn Sie die Schlüssel für Ihr Fahrzeug verloren haben, helfen wir bei der Beschaffung von Ersatzschlüsseln. Wir überneh-
men auch die Kosten für den Versand der Ersatzschlüssel. Die Kosten der Ersatzschlüssel selbst übernehmen wir nicht. 
Wenn der Schlüssel im Fahrzeug eingeschlossen ist, organisieren wir die Öffnung des Fahrzeugs an der Schadenstelle und 
übernehmen die Kosten. 

 
B1-4.2.2 Fahrzeugtransport-Service und Pick-up-Service 

Kann das Fahrzeug am Schadenort oder in dessen Nähe nicht innerhalb von drei Werktagen fahrbereit gemacht werden und 
übersteigen die voraussichtlichen Reparaturkosten nicht den Betrag, der für ein gleichwertiges gebrauchtes Fahrzeug auf-
gewandt werden muss, sorgen wir für den Transport des Fahrzeugs zu einer Werkstatt an einem anderen Ort. 
Wir übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten bis zur Höhe der Kosten für einen Rücktransport an Ihren ständigen 
Wohnsitz im Inland. Liegt der Schadenort außerhalb Europas, zahlen wir höchstens 5.000 Euro. 
Liegt der Schadenort in Deutschland, sorgen wir dafür, dass Sie und die mitversicherten Personen möglichst zusammen mit 
dem Fahrzeug zu Ihrem Wohnsitz gebracht werden (Pick-up-Service). 

 
B1-4.2.3 Fahrzeugunterstellung 

Muss das Fahrzeug bis 
– zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft, 
– zur Durchführung des Transportes zu einer Werkstatt, 
– zum Rücktransport nach einem Diebstahl oder 
– zur Verzollung bzw. Verschrottung im Ausland 
untergestellt werden, übernehmen die Kosten für die Fahrzeugunterstellung: 
– im Inland bis zwei Wochen 
– im Ausland bis vier Wochen 

 
B1-4.2.4 Hilfe bei der Fahrzeugreparatur oder Veräußerung 

Muss das Fahrzeug repariert werden, helfen wir bei der Suche nach einer Werkstatt. Für die Auswahl und die Leistungen der 
Werkstatt übernehmen wir keine Haftung. 
Können Ersatzteile zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft oder Verkehrssicherheit des Fahrzeugs an einem ausländi-
schen Schadenort oder in dessen Nähe nicht beschafft werden, sorgen wir dafür, dass Sie sie auf schnellstmöglichem Wege 
erhalten, und übernehmen alle entstehenden Versandkosten, nicht aber die Kosten der Ersatzteile selbst. 
Liegt der Schadenort in Deutschland oder in Europa und Sie haben die Absicht, Ihr beschädigtes Fahrzeug bestmöglich zu 
veräußern, unterstützen wir Sie bei der Suche nach einem Restwerteaufkäufer. 

 
B1-4.3 Weitere Leistungen im Ausland 

Wenn die Schadenstelle im Ausland liegt, erbringen wir zusätzlich zu B1-4.1 und B1-4.2 die unter B1-4.3.1 bis B1-4.3.2 ge-
nannten Leistungen. 
Unter Ausland verstehen wir alle Länder innerhalb des versicherten Geltungsbereiches außer Deutschland. Wenn Sie aber einen 
Wohnsitz im Ausland haben, gilt das betreffende Land nicht als Ausland. 

 
B1-4.3.1 Fahrzeugverzollung und -verschrottung 

Muss das Fahrzeug im Ausland verzollt werden, helfen wir bei der Durchführung der Verzollung. Zusätzlich tragen wir die 
hierbei anfallenden Verfahrensgebühren mit Ausnahme des Zollbetrags und sonstiger Steuern. 
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Ist zur Vermeidung der Verzollung eine Verschrottung des Fahrzeugs erforderlich, übernehmen wir die hierdurch entstehen-
den Kosten. 

 
B1-4.3.2 Hilfe bei der Fahrzeugrückführung 

Wird Ihr Fahrzeug nach einem Diebstahl im Ausland innerhalb von vier Wochen in fahrbereitem Zustand wieder aufgefunden 
und ist es noch nicht in fremdes Eigentum übergegangen, sorgen wir für die Rückführung des Fahrzeugs zu Ihrem ständigen 
Wohnsitz. 
Veranlassen Sie die Abholung selbst, erhalten Sie von uns als Kostenersatz 0,50 Euro je Kilometer Entfernung zwischen Ihrem 
Wohnsitz und dem Schadenort. 
Bei Fahrzeugen mit mehr als 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht kann die Organisation der Fahrzeugrückführung durch 
uns nicht garantiert werden. In diesem Fall müssen Sie selbst eine Organisation der Fahrzeugrückführung veranlassen. 

 
B1-4.4 Hilfe bei sonstigen nicht genannten Fahrzeug-Leistungen 

Benötigen Sie infolge einer unvorhersehbaren Notlage, die nicht durch eine bereits versicherte Serviceleistung der Fahrzeug-
Assistance beseitigt werden kann, weitere Hilfeleistungen, veranlassen wir die zumutbaren und erforderlichen Maßnahmen 
schnellstmöglich und tragen die hierdurch entstehenden Kosten bis zu 500 Euro. 
Kosten im Zusammenhang mit der Nicht- oder Schlechterfüllung von Verträgen, die von Ihnen abgeschlossen wurden, sowie 
Wiederbeschaffungs- und Reparaturkosten werden nicht erstattet. 

 

B1-5 Ausschlüsse, Leistungseinschränkungen, Verpflichtung Dritter 
B1-5.1 Ausschlüsse 

Kein Versicherungsschutz besteht 
a) bei Schäden durch Krieg, innere Unruhen, terroristische Handlungen, Anordnungen staatlicher Stellen, Erdbeben oder 

Kernenergie. 
Wir helfen jedoch, soweit möglich, wenn Sie von einem dieser Ereignisse überrascht worden sind. Wir helfen Ihnen dann 
bis zu 14 Tage, gerechnet von dem Datum, an dem das Ereignis zum ersten Mal aufgetreten ist. 

b) bei vorsätzlich herbeigeführten Schäden. Wenn Sie den Schaden grob fahrlässig herbeigeführt haben, sind wir berech-
tigt, unsere Leistung zu kürzen. Und zwar in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis. 
Wer vorsätzlich handelt, weiß von seiner Handlung und will auch deren Folgen, obwohl er weiß, dass die Handlung 
rechtswidrig ist. 
Grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn Sie bei Ihrem Handeln einfachste, naheliegende Überlegungen nicht anstellen bzw. 
beachten. 

c) wenn Sie bei Eintritt des Schadens ohne Fahrerlaubnis gefahren sind oder Sie zum Führen des Fahrzeugs nicht berech-
tigt waren. 

d) wenn Sie mit dem Fahrzeug bei Schadeneintritt teilgenommen haben an: 
– einer Fahrveranstaltung, bei der es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankam, 
– einer dazugehörigen Übungsfahrt oder 
– einer Geschicklichkeitsprüfung. 

e) wenn Sie bei Eintritt des Schadens das Fahrzeug zur gewerbsmäßigen Personenbeförderung oder gewerbsmäßigen 
Vermietung verwendet haben. 

 
B1-5.2 Leistungskürzung 

Haben Sie aufgrund unserer Leistungen Kosten eingespart, die Sie ohne den Schadeneintritt hätten aufwenden müssen, 
können wir unsere Leistung um einen Betrag in Höhe dieser Kosten kürzen. 

 
B1-5.3 Verpflichtungen Dritter 

Ist im Schadenfall ein Dritter Ihnen gegenüber aufgrund eines Versicherungsvertrags oder einer Mitgliedschaft in einem Ver-
band oder Verein zur Leistung verpflichtet, dann gehen insoweit diese Ansprüche unseren Leistungsverpflichtungen vor. 
Wenden Sie sich nach einem Schadenereignis allerdings zuerst an uns, sind wir Ihnen gegenüber zur Leistung verpflichtet. 

 
 
 
Abschnitt B2: 
Wie helfen wir Ihnen bei Notfällen auf Reisen (Reise-Assistance)? 

B2-1 Versicherter Personenkreis 
 
B2-1.1 ESV-Mobilitäts-Schutz PLUS 

– Versichert sind alle Mitreisenden des im Versicherungsschein genannten Fahrzeuges. 

B2-2 Geltungsbereich 
Der Versicherungsschutz besteht weltweit. 
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B2-3 Versicherte Reise, Reisedauer 
Reise ist jede Abwesenheit vom ständigen Wohnsitz in Deutschland 
– ab einer Entfernung von mindestens 50 km Luftlinie 
– bis zu einer Höchstdauer von ununterbrochen 6 Monaten. 
Als versicherte Reise gelten zum Beispiel Pauschalreisen sowie einzeln gebuchte Beförderungs- oder Mietleistungen (zum 
Beispiel Schiffsreisen, Flugbuchungen, gebuchte Hotelzimmer oder Ferienwohnungen). 
Als ständiger Wohnsitz gilt der Ort in Deutschland, an dem Sie bei der zuständigen Meldebehörde gemeldet sind und sich 
überwiegend aufhalten. 

 

B2-4 Hilfe bei Krankheit und Unfall 
Wenn Sie auf einer Reise (B2-3) erkranken oder einen Unfall erleiden, erbringen wir nachfolgende Leistungen. 
Unter Unfall verstehen wir ein plötzlich von außen auf Ihren Körper wirkendes Ereignis, durch das Sie unfreiwillig eine Ge-
sundheitsschädigung erleiden. Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraftanstrengung an Gliedmaßen oder Wirbel-
säule ein Gelenk verrenkt wird. Oder wenn Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder gerissen werden. 

 
B2-4.1 Soforthilfe 

Wir informieren Sie auf Anfrage über die Möglichkeiten ärztlicher Versorgung. Soweit möglich, benennen wir Ihnen einen 
Deutsch oder Englisch sprechenden Arzt, den Sie selbst beauftragen müssen. 
Wir stellen, falls erforderlich, den Kontakt zwischen Ihrem Hausarzt und dem Sie behandelnden Arzt oder Krankenhaus her. 
Wir benachrichtigen auf Wunsch Ihre Angehörigen und Ihren Arbeitgeber. 
Wir geben dem Krankenhaus gegenüber, soweit erforderlich, eine Kostenübernahmegarantie bis zu 20.000 Euro für medizi-
nisch notwendige Heilbehandlung einer versicherten Person wegen einer auf der Auslandsreise auftretenden Krankheit, Ver-
schlechterung des Gesundheitszustands oder Folgen eines Unfalls ab. Verauslagte Kosten, für die keine Leistungspflicht aus 
diesem Vertrag besteht, sind an uns innerhalb eines Monats zurückzuzahlen. 

 
B2-4.2 Arzneimittelversand 

Sind Sie zur Aufrechterhaltung Ihrer Gesundheit auf verschreibungspflichtige Arzneimittel, die vor Ort nicht besorgt werden 
können, angewiesen, sorgen wir – nach Abstimmung mit Ihrem Hausarzt – für die Zusendung und übernehmen die Versand-
kosten sowie die Kosten der Abholung beim Zoll. 
Ein Arzneimittelversand erfolgt nicht, wenn keine Genehmigung zur Ein- und Ausfuhr erlangt werden kann, ein im Ausland er-
hältliches Ersatzpräparat (Generikum) benannt werden kann oder das Arzneimittel als Suchtmittel gilt. 

 
B2-4.3 Krankenbesuch 

Wenn Sie sich länger als fünf Tage im Krankenhaus aufhalten müssen, organisieren wir den Besuch einer Ihnen nahestehen-
den Person. Wir tragen die Fahrt- und Übernachtungskosten für den Besucher. Dies bis 1.000 Euro je Schadenfall. 

 
B2-4.4 Krankentransport 
B2-4.4.1 Transport zum nächsten Krankenhaus 

Wenn Sie stationär behandelt werden müssen, übernehmen wir die Kosten für den notwendigen Transport zur erforderlichen 
Erstversorgung, zum nächsterreichbaren und aus medizinischer Sicht geeigneten Krankenhaus bzw. Arzt und den gegebe-
nenfalls notwendigen Verlegungstransport von der Erstversorgungseinrichtung zum nächsterreichbaren und aus medizini-
scher Sicht geeigneten Krankenhaus. 

 
B2-4.4.2 Krankenrücktransport zum Wohnsitz 

Wenn Sie an Ihren ständigen Wohnsitz zurückgebracht werden müssen, organisieren wir den Rücktransport und übernehmen 
die Kosten. 
Art und Zeitpunkt des Rücktransportes müssen medizinisch sinnvoll sein. Hierüber entscheidet ein von uns beauftragter Arzt. 
Dauert der Krankenhausaufenthalt voraussichtlich mehr als 14 Tage, können Sie in jedem Fall den Krankenrücktransport be-
anspruchen. 
Wir übernehmen die Übernachtungskosten bis zum Rücktransport auch für die nicht erkrankten versicherten Personen. Wir 
zahlen für höchstens fünf Nächte bis zu je 75 Euro pro Person und Nacht. 

 
B2-4.4.3 Mehrkosten bei außerplanmäßiger Rückreise nach einem Krankenhausaufenthalt 

Wir übernehmen die gegenüber der ursprünglichen Rückfahrt entstehenden Mehrkosten: 
– einer Bahnfahrt 1. Klasse einschließlich der Zuschläge oder 
– eines Linienflugs der Economy Class. 
Nachgewiesene Taxifahrten oder Fahrten mit dem öffentlichen Personennahverkehr erstatten wir bis zu 50 Euro. 

 
B2-4.5 Rückholung von Kindern (nur Familien-Schutzbrief) 

Können minderjährige Kinder nicht mehr betreut werden, weil ihre Begleitperson erkrankt, verletzt oder gestorben ist, sorgen 
wir für die Rückholung der Kinder durch eine Begleitperson. Sie kann von Ihnen oder uns ausgewählt werden. 
Die Kinder und Personen werden auch zurückgeholt, wenn sie selbst erkrankt oder verletzt sind und nicht mehr betreut wer-
den können. Das gilt für den Fall, dass Sie selbst weiterreisen. 
In dem Fall übernehmen wir: 
– die Bahnkosten 1. Klasse einschließlich der Zuschläge oder 
– die Kosten für einen Linienflug der Economy Class. 
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Nachgewiesene Taxifahrten oder Fahrten mit dem öffentlichen Personennahverkehr erstatten wir bis zu 50 Euro. 
Wir übernehmen die Übernachtungskosten für die Begleitperson für höchstens fünf Tage bis zu 75 je Tag. 

 
B2-4.6 Kinderbetreuung zu Hause 

Müssen Ihre zu Hause gebliebenen minderjährigen Kinder infolge von Erkrankung oder Unfall betreut werden, während Sie 
sich auf einer Reise befinden, 
– benennen wir Ihnen auf Anfrage eine Person, die die Betreuung der Kinder während Ihrer Abwesenheit übernimmt und 
– übernehmen die Kosten für die Betreuung der Kinder bis zu 50 Euro pro Tag; maximal bis zu 1.500 Euro. 
Das gilt auch, wenn Sie während einer Reise erkranken und die Kinder deshalb bei außerplanmäßiger Verlängerung Ihrer Reise 
zu Hause betreut werden müssen. 
Für die Leistung des Betreuers übernehmen wir keine Haftung. 

 
B2-4.7 Fahrzeugrückführung bei Krankheit oder Tod des Fahrers 

Wir sorgen für die Abholung Ihres Fahrzeugs und Rückführung zu Ihrem ständigen Wohnsitz, wenn 
– Sie Ihr Fahrzeug nicht mehr zurückfahren können, weil Sie verstorben oder mehr als drei Tage krank sind und 
– ein Mitreisender nicht in der Lage ist, Ihr Fahrzeug zurückzuführen. 
Veranlassen Sie die Abholung selbst, erhalten Sie von uns als Kostenersatz 0,50 Euro je Kilometer Entfernung zwischen Ihrem 
Wohnsitz und dem Schadenort. Wir übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten bis zur Höhe der Kosten für einen Rück-
transport an Ihren ständigen Wohnsitz im Inland. Liegt der Schadenort außerhalb Europas, zahlen wir höchstens 5.000 Euro. 
Wir übernehmen in jedem Fall die bis zur Abholung entstehenden, durch Ihren Ausfall bedingten Übernachtungskosten für Sie 
und die mitversicherten Familienangehörigen/mitreisenden Personen für höchstens fünf Nächte bis zu je 75 Euro pro Person. 

 
B2-4.8 Hilfe im Todesfall 

Wenn Sie oder die mitversicherten Personen auf einer Reise versterben, sorgen wir 
– für die Überführung bis zum letzten ständigen Wohnsitz in Deutschland oder 
– in Abstimmung mit den Angehörigen für eine angemessene Bestattung im Ausland. 
Wir übernehmen die entstehenden Kosten bis zu 10.000 Euro. 

 
B2-4.9 Psychologische telefonische Hilfe 

Auf die Anfrage der versicherten Person bzw. einer der versicherten Person nahestehenden Person hin vermitteln wir eine 
angemessene psychologische telefonische Hilfe und übernehmen die Kosten. 
Die psychologische Hilfe soll die versicherte Person und die ihr nahestehenden Personen bei der Verarbeitung des Unfalls, im 
Todesfall oder bei schweren Erkrankungen unterstützen und über Möglichkeiten zur Verbesserung der psychischen Situation 
beraten. 

 
B2-4.10 Mehraufwendungen für außerplanmäßigen Rücktransport von Gepäck und Haustieren 

Wir organisieren den außerplanmäßigen Transport von Gepäckstücken und Haustieren zum ständigen Wohnsitz der versi-
cherten Person und erstatten die nachgewiesenen Mehraufwendungen für den Transport. 

 
B2-4.11 Haustierbetreuung zu Hause 

Müssen Ihre zu Hause gebliebenen Haustiere infolge von Erkrankung oder Unfall betreut werden, während Sie sich auf einer 
Reise befinden, 
– benennen wir Ihnen auf Anfrage möglichst eine Betreuungsstelle oder Person, die während Ihrer Abwesenheit die Versor-

gung Ihrer Haustiere übernimmt, und 
– übernehmen die Kosten für die Betreuung der Haustiere bis zu 25 Euro pro Tag; maximal für zwei Wochen. 
Das gilt auch, wenn Sie während einer Reise erkranken und Ihre Haustiere deshalb bei außerplanmäßiger Verlängerung Ihrer 
Reise zu Hause betreut werden müssen. 
Für die Leistung des Betreuers übernehmen wir keine Haftung. 

 
B2-4.12 Such-, Rettungs- und Bergungskosten 

Müssen Sie wegen eines Unfalles gesucht, gerettet oder geborgen werden, übernehmen wir hierfür die Kosten bis zu 5.000 Euro. 
 
B2-4.13 Bereitstellung medizinischer Hilfsmittel 

Sind Sie aufgrund des Unfalles auf die Benutzung medizinischer Hilfsmittel angewiesen, helfen wir Ihnen bei der Beschaffung 
der benötigten Hilfsmittel. 
Zusätzlich beteiligen wir uns an den erforderlichen Kosten der Hilfsmittel bis zu einem Betrag von 10.000 Euro. 

 
B2-4.14 Beratung über Reha-Maßnahmen 

Nach einem unfallbedingten Krankenhausaufenthalt beraten wir Sie über Rehabilitationsmaßnahmen und nennen Ihnen mög-
lichst Reha-Einrichtungen. 
Für die Leistungen dieser Einrichtungen übernehmen wir keine Haftung. 

 
B2-4.15 Überbrückungshilfe nach Schwerstverletzungen (nur Ausland) 

Hat der Unfall eine Schwerstverletzung zur Folge, beraten wir Sie – soweit nötig – über Maßnahmen zur Verbesserung Ihrer 
persönlichen Mobilität und zum Umbau Ihrer Wohnung oder des Zugangs zu ihr. 
Wir beteiligen uns an den hierfür erforderlichen Mehrkosten, die über den Anteil der Sozialversicherungsträger hinausgehen, 
bis zu einem Betrag von 5.000 Euro. 
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Die Schwerstverletzung ist anhand geeigneter Unterlagen nachzuweisen. 
Der Anspruch entsteht nach Eintritt des Unfalls und muss innerhalb von einem Jahr vom Unfalltage an gerechnet geltend 
gemacht werden. 

 

B2-5 Hilfe bei Abbruch der Auslandsreise im Not- oder Katastrophenfall 
Unter Ausland verstehen wir alle Länder dieser Welt außer Deutschland. Wenn Sie aber einen Wohnsitz im Ausland haben, gilt 
das betreffende Land nicht als Ausland. 

 
B2-5.1 Rückreise-Service 

Wir sorgen für Ihre außerplanmäßige Rückreise aus dem Ausland, sofern Sie von den folgenden Ereignissen überrascht wor-
den sind: 
– Ein Mitreisender oder ein naher Verwandter ist schwer erkrankt (ein mehr als 14-tägiger Krankenhausaufenthalt ist not-

wendig) oder verstorben. 
– Sie sind finanziell (in Höhe von mehr als 2.500 Euro) erheblich geschädigt worden. 
– Am Zielort ist ein Krieg oder innere Unruhen ausgebrochen. Den Ausschluss wenden wir insoweit nicht an. 
Wir übernehmen die höheren Fahrtkosten, die gegenüber der ursprünglich vorgesehenen Rückreise entstehen. Dies erfolgt 
bis zu 5.000 Euro je Schadenfall und Person. 
Unter „nahen Verwandten“ verstehen wir Eltern, Kinder, Enkel, Geschwister, Großeltern, Schwiegereltern und Schwiegerkinder. 

 
B2-5.2 Hilfe bei Insolvenz des Reiseveranstalters 

Wenn Sie Ihre Rückreise aus dem Ausland nicht antreten können, weil Ihr Reiseveranstalter zahlungsunfähig geworden ist, in-
formieren wir Sie über andere Möglichkeiten für Ihre Rückreise und stellen Ihnen bei Bedarf ein zinsloses Darlehen bis zu 
5.000 Euro für die Kosten der Rückreise zur Verfügung. 

 
B2-5.3 Hilfe bei Naturkatastrophen 

Ist aufgrund einer unvorhergesehenen Naturkatastrophe (zum Beispiel Lawinenabgang, Mure oder Erdbeben) am Aufent-
haltsort die Weiterreise nicht möglich oder müssen Sie Ihre Reise infolge behördlicher Anordnung abbrechen, erbringen wir 
folgende Leistungen: 
– Wir erstatten für nachgewiesene außerplanmäßige Verpflegungs- und Übernachtungskosten je Tag und versicherte Per-

son 75 Euro, insgesamt jedoch höchstens bis zu 1.000 Euro je versicherte Person. 
– Wenn Sie aufgrund der Naturkatastrophe nicht mit dem ursprünglich gewählten Verkehrsmittel zurückreisen können, er-

statten wir die Reisemehrkosten für jede versicherte Person in Höhe der Bahnkosten 1. Klasse einschließlich Zuschlägen 
oder die Kosten eines Linienflugs (Economy Class) sowie für nachgewiesene Taxifahrten bis zu 50 Euro. 

– Wenn Sie aufgrund der Naturkatastrophe Ihr fahrbereites Fahrzeug am Aufenthaltsort zurücklassen müssen, sorgen wir für 
die Rückholung des Fahrzeugs zu Ihrem ständigen Wohnsitz. 

– Veranlassen Sie die Abholung selbst, erhalten Sie von uns als Kostenersatz 0,50 Euro je Kilometer Entfernung zwischen Ih-
rem Wohnsitz und dem Schadenort. Liegt der Schadenort außerhalb Europas, zahlen wir höchstens 5.000 Euro. 

 

B2-6 Hilfe bei sonstigen Notlagen auf Reisen im Ausland 
Unter Ausland verstehen wir alle Länder dieser Welt außer Deutschland. Wenn Sie aber einen Wohnsitz im Ausland haben, gilt 
das betreffende Land nicht als Ausland. 

 
B2-6.1 Soforthilfe bei Zahlungsmittelverlust 

Geraten Sie auf einer Reise im Ausland durch den Verlust von Zahlungsmitteln in eine finanzielle Notlage, stellen wir den Kon-
takt zu Ihrer Hausbank her. Ist dies nicht binnen 24 Stunden nach dem auf die Schadenmeldung folgenden Werktag möglich, 
stellen wir Ihnen ein zinsloses Darlehen bis zu 5.000 Euro je Versicherungsfall zur Verfügung. 

 
B2-6.2 Dokumenten-Service 

Haben Sie auf einer Reise im Ausland ein für die Reise benötigtes Dokument verloren, benennen wir Ihnen Botschaften oder 
Konsulate und übernehmen die anfallenden Gebühren für Ersatzdokumente. 
Bei einem Verlust Ihrer Scheck- oder Kreditkarte informieren wir auf Wunsch unverzüglich Ihre Bank bzw. Ihr Kreditkartenun-
ternehmen. 

 
B2-6.3 Verspätungs-Service 

Wenn sich Ihr Verkehrsmittel (Bahn, Flugzeug, Schiff) voraussichtlich mehr als vier Stunden verspätet, informieren wir Sie 
über andere Reisemöglichkeiten. Außerdem helfen wir bei der Umbuchung und informieren auf Wunsch Ihre Angehörigen und 
Geschäftspartner. 

 
B2-6.4 Haus- und Wohnungsschlüssel-Service 

Haben Sie auf einer Reise im Ausland die Schlüssel für Ihr Haus oder Ihre Wohnung an Ihrem ständigen Wohnsitz im Inland 
verloren, helfen wir bei der Beschaffung von Ersatzschlüsseln. 
Ist eine Ersatzbeschaffung nicht möglich, übernehmen wir die Kosten für den Schlüsselnotdienst bis zu 150 Euro je Versiche-
rungsfall. 
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B2-6.5 Hilfe bei Brillenverlust 
Wenn Sie auf einer Reise Ihre Brille oder Ihre Kontaktlinsen verloren haben, beschaffen wir Ihnen Ersatz. Wir übernehmen da-
bei die Versandkosten, nicht aber die Kosten der Ersatzbrille oder der Ersatzkontaktlinsen. 

 

B2-7 Hilfe bei Notfällen zu Hause 
B2-7.1 Reiserückruf-Service 

Wird während Ihrer Reise aufgrund eines Notfalls ein Rückruf durch den Rundfunk notwendig, leiten wir die erforderlichen 
Maßnahmen in die Wege. Wir übernehmen auch die hierdurch entstehenden Kosten. Der Rundfunk entscheidet, ob ein Not-
ruf gesendet wird. 

 
B2-7.2 Handwerker-Service 

Wird während einer Reise Ihr Haus oder Ihre Wohnung an Ihrem Wohnsitz im Inland durch unvorhergesehene Ereignisse (zum 
Beispiel Brand, Wasser, Einbruch, Vandalismus) erheblich beschädigt, benennen wir Ihnen auf Anfrage uns bekannte Hand-
werkerfirmen oder Dienstleistungsunternehmen, organisieren deren Einsatz für Soforthilfemaßnahmen und treten hierfür mit 
einem Betrag bis zu 500 Euro in Vorlage. 
Die Kosten dieser Firmen zahlen wir nicht; für deren Leistungen übernehmen wir keine Haftung. 

 
B2-7.3 Haushüter-Service 

Kann die von Ihnen beauftragte Person, die Ihr Haus oder Ihre Wohnung am ständigen Wohnsitz im Inland während Ihrer Ab-
wesenheit betreuen soll, ihren Dienst unerwartet nicht antreten oder fortsetzen, unterstützen wir bei der Suche nach einem 
Haushüter. 
Die Kosten des Haushüters zahlen wir nicht; für seine Leistungen übernehmen wir keine Haftung. 

 

B2-8 Hilfe bei eingeschränkter Nutzung des öffentlichen Personennah- oder -fernverkehrs innerhalb  
Deutschlands 

B2-8.1 -entfällt- 
 
B2-8.2 -entfällt- 
 
B2-8.3 -entfällt- 
 

B2-9 Hilfe bei Strafverfolgung im Ausland 
B2-9.1 Vermittlung von Anwaltshilfe 

Werden Sie während einer Reise im Ausland verhaftet, wird Ihnen dort mit Haft gedroht oder werden Sie dort in sonstiger 
Weise durch behördliche Anordnung an der planmäßigen Fortsetzung Ihres Aufenthalts oder an der Weiterreise gehindert, 
helfen wir bei der Auswahl und Beauftragung eines Anwalts (erforderlichenfalls auch eines Dolmetschers), der Ihnen in dieser 
Situation beisteht. Falls es erforderlich ist, versuchen wir, Botschaften oder Konsulate einzuschalten. 
Auf Wunsch benachrichtigen wir auch Ihre Angehörigen. 

 
B2-9.2 Zahlung eines zinslosen Darlehens für eine Strafkaution in Höhe von 30.000 Euro in Landeswährung 

Wenn Sie im Ausland strafrechtlich verfolgt werden und keine vorsätzliche Straftat vorliegt, sorgen wir, wenn nötig, für die 
Zahlung einer Kaution, um Sie vorübergehend von Strafverfolgungsmaßnahmen zu verschonen. Dies geschieht in Form eines 
zinslosen Darlehens bis 30.000 Euro. Zur Rückzahlung der von uns geleisteten Kaution ist der beschuldigte Versicherte oder 
auch Sie verpflichtet, soweit Sie mit der Kautionsleistung durch uns einverstanden waren. 

 

B2-10 Hilfe bei sonstigen nicht genannten Leistungen der Reise-Assistance 
Benötigen Sie infolge einer unvorhersehbaren Notlage, die nicht durch eine bereits versicherte Serviceleistung der Reise-
Assistance beseitigt werden kann, weitere Hilfeleistungen, veranlassen wir die zumutbaren und erforderlichen Maßnahmen 
schnellstmöglich und tragen die hierdurch entstehenden Kosten bis zu 500 Euro. 
Kosten im Zusammenhang mit der Nicht- oder Schlechterfüllung von Verträgen, die von Ihnen abgeschlossen wurden, sowie 
Wiederbeschaffungs- und Reparaturkosten werden nicht erstattet. 

 

B2-11 Ausschlüsse, Leistungseinschränkungen, Verpflichtung Dritter 
B2-11.1 Ausschlüsse 

Kein Versicherungsschutz besteht 
a) bei Schäden durch Krieg, innere Unruhen, terroristische Handlungen, Anordnungen staatlicher Stellen, Erdbeben oder 

Kernenergie. 
Wir helfen jedoch, soweit möglich, wenn Sie von einem dieser Ereignisse überrascht worden sind. Wir helfen Ihnen dann 
bis zu 14 Tage, gerechnet von dem Datum, an dem das Ereignis zum ersten Mal aufgetreten ist. 

b) bei vorsätzlich herbeigeführten Schäden. Wenn Sie den Schaden grob fahrlässig herbeigeführt haben, sind wir berech-
tigt, unsere Leistung zu kürzen. Und zwar in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis. 
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Wer vorsätzlich handelt, weiß von seiner Handlung und will auch deren Folgen, obwohl er weiß, dass die Handlung 
rechtswidrig ist. 
Grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn Sie bei Ihrem Handeln einfachste, naheliegende Überlegungen nicht anstellen bzw. 
beachten. 

c) bei Schäden durch eine Erkrankung oder Verletzung, die innerhalb von sechs Wochen vor Reisebeginn erstmals oder 
zum wiederholten Male aufgetreten ist oder noch vorhanden war. 

 
B2-11.2 Leistungskürzung 

Haben Sie aufgrund unserer Leistungen Kosten eingespart, die Sie ohne den Schadeneintritt hätten aufwenden müssen, 
können wir unsere Leistung um einen Betrag in Höhe dieser Kosten kürzen. 

 
B2-11.3 Verpflichtungen Dritter 

Ist im Schadenfall ein Dritter Ihnen gegenüber aufgrund eines Versicherungsvertrags oder einer Mitgliedschaft in einem Ver-
band oder Verein zur Leistung verpflichtet, dann gehen insoweit diese Ansprüche unseren Leistungsverpflichtungen vor. 
Wenden Sie sich nach einem Schadenereignis allerdings zuerst an uns, sind wir Ihnen gegenüber zur Leistung verpflichtet. 

 
 
 
Abschnitt B3:  
 
– entfällt – 
 
 
 
Abschnitt B4: 
Ihre Pflichten im Leistungsfall (Obliegenheiten) 
 

Obliegenheiten bezeichnen Verhaltensregeln, die Sie und die mitversicherten Personen beachten müssen, um den Anspruch 
auf Versicherungsschutz zu erhalten. 

B4-1 Allgemeine Obliegenheiten im und nach Eintritt des Versicherungsfalls 
B4-1.1 Sie sind verpflichtet, uns jeden Versicherungsfall unverzüglich anzuzeigen. 

„Unverzüglich“ heißt nicht unbedingt „sofort“, sondern „ohne schuldhaftes Zögern“, also „so schnell wie möglich“. 
 
B4-1.2 Sie haben nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen. Dabei haben Sie unsere Weisungen, 

soweit für Sie zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen – ggf. auch mündlich oder telefonisch – einzuholen, wenn die Um-
stände dies gestatten. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, ha-
ben Sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln. 

 
B4-1.3 Sie müssen uns gegenüber alle Auskünfte zum Versicherungsfall wahrheitsgemäß und vollständig machen. Sie müssen uns 

bzw. dem betroffenen Risikoträger jede Auskunft erteilen sowie Beweismittel angeben und Unterlagen auf Verlangen zur Ver-
fügung zu stellen, die benötigt werden, um feststellen zu können, 
– ob ein Versicherungsfall vorliegt und 
– ob und in welchem Umfang wir bzw. der betroffene Risikoträger leistet. 
Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, haben Sie nach pflichtge-
mäßem Ermessen zu handeln. 

 
B4-1.4 Ersatzansprüche gegen Dritte gehen entsprechend der gesetzlichen Regelung bis zur Höhe der geleisteten Zahlung auf uns 

bzw. den betroffenen Risikoträger über. Der Übergang kann nicht zu Ihrem Nachteil geltend gemacht werden. Sie sind, falls 
erforderlich, verpflichtet, bei der Durchsetzung des Ersatzanspruches mitzuwirken und Ersatzansprüche gegen Dritte bis zur 
Höhe der erbrachten Leistung in gesetzlich zulässigem Umfang an uns bzw. den betroffenen Risikoträger abzutreten. 

 

B4-2 Besondere Obliegenheiten im und nach Eintritt des Versicherungsfalls für die Fahrzeug-Assistance (B1) 
und Reise-Assistance (B2) 
Zusätzlich zu den allgemeinen Obliegenheiten nach B4.1 im Versicherungsfall und nach seinem Eintritt sind Sie bei Fahrzeug-
Assistance (B1) und Reise-Assistance (B2) verpflichtet, 

 
B4-2.1 sich mit uns darüber abstimmen, ob und welche Leistungen wir erbringen. Wir unterhalten einen Notdienst, der rund um die 

Uhr besetzt ist. 
 
B4-2.2 den Schaden so gering wie möglich zu halten und unsere Weisungen zu beachten; 
 
B4-2.3 uns jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang unserer Entschädigungs-

pflicht zu gestatten sowie Originalbelege zum Nachweis der Schadenhöhe vorzulegen und, soweit erforderlich, die behan-
delnden Ärzte, Zahnärzte, Heilpraktiker, Krankenanstalten aller Art, Versicherungsträger, Gesundheits- und Versorgungsäm-
ter von ihrer Schweigepflicht zu entbinden; 
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B4-2.4 uns bei der Geltendmachung der aufgrund unserer Leistungen auf uns übergegangenen Ansprüche gegenüber Dritten zu 
unterstützen und uns die hierfür benötigten Unterlagen auszuhändigen. 

 

B4-3 entfällt 
 

B4-4 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 
B4-4.1 Verletzen Sie eine im Versicherungsfall oder nach seinem Eintritt zu beachtende Obliegenheit nach B4-1 bis B4-3 vorsätzlich, 

verlieren Sie den Versicherungsschutz. 
 
B4-4.2 Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit nach B4-1 bis B4-3 sind wir bzw. der betroffene Risikoträger berechtigt, 

die Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die 
Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben, erbringen wir bzw. der betroffene Risikoträger die Leistung. 

 
B4-4.3 Wir bzw. der betroffene Risikoträger erbringt die Leistung auch, wenn Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit 

weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der uns oblie-
genden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben. 
Verletzen Sie eine nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, sind wir bzw. 
der betroffene Risikoträger nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn Sie durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf diese Rechtsfolge hingewiesen worden sind. 
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Datenschutzhinweise der Interlloyd Versicherungs-AG 
 
Information zur Verwendung Ihrer Daten 
Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch die ARAG Allgemeine Versiche-
rungs-AG und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden 
Rechte. Diese Informationen gelten auch für die versicherte Person. 
Wenn die versicherte Person nicht zugleich Versicherungsnehmer ist, 
wird der Versicherungsnehmer diese Information der versicherten 
Person weitergeben. 

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen 
kann ich mich wenden?  
Interlloyd Versicherungs-AG 
ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verarbeitung, Übermittlung und 
Nutzung Ihrer Daten haben, können Sie sich schriftlich an unser Team 
Datenschutz wenden. An dieses können Sie auch Ihre Anregungen 
oder eventuelle Datenschutzbeschwerden richten. 
Interlloyd Versicherungs-AG 
Team Datenschutz 
ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
E-Mail: datenschutz@arag.de 
(max. TLS-verschlüsselte E-Mail-Kommunikation) 
Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten der Interlloyd lauten 
wie folgt: 
Interlloyd Versicherungs-AG 
Datenschutzbeauftragter – AKB 405D 
40462 Düsseldorf 
datenschutzbeauftragter@arag.de  
(max. TLS-verschlüsselte E-Mail-Kommunikation) 

Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zwecke der Verarbeitung) 
und auf Basis welcher Rechtsgrundlagen? 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdaten-
schutzgesetzes neue Fassung (BDSG), der datenschutzrechtlich 
relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) 
sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Zudem verarbeiten wir – 
soweit für die Erbringung unserer Dienstleistung erforderlich – perso-
nenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. 
Presse, Internet, Handels- und Vereinsregister) zulässigerweise 
gewinnen oder die uns von anderen Unternehmen des ARAG Kon-
zerns oder von sonstigen Dritten (z.B. Schuldnerverzeichnis, Melde-
register) berechtigt übermittelt werden. Darüber hinaus hat sich unser 
Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit perso-
nenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ 
verpflichtet, die die oben genannten Gesetze für die Versicherungs-
wirtschaft präzisieren. Diese können Sie im Internet unter: 
www.interlloyd.de/datenschutz abrufen. 
Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von 
Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrages und 
zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. Im Zuge der 
Tarifgestaltung haben wir anhand von mathematisch-statistisch aner-
kannten und bewährten Verfahren Tarifgruppen gebildet. Hierzu wur-
den beispielsweise folgende Informationen herangezogen (Arbeitneh-
merstatus, Geburtsdatum, PLZ). Kommt der Versicherungsvertrag 
zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des Vertrags-
verhältnisses, z.B. zur Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben 
zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Versi-
cherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist. 

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungs-
vertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten nicht möglich. 
Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur 
Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, wie z.B. für die 
Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vor-
gaben. 
Die Daten aller mit der ARAG Allgemeine Versicherungs-AG bestehen-
den Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten Kundenbe-
ziehung. Beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpas-
sung, -ergänzung, für Kulanzentscheidungen oder für umfassende 
Auskunftserteilungen. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen perso-

nenbezogener Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist 
Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbe-
zogener Daten (z.B. Ihre Gesundheitsdaten in der Unfallversicherung) 
erforderlich sind, holen wir in der Regel Ihre Einwilligung nach Art. 9 
Abs. 2 a) i.V.m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen 
Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO 
i.V.m. § 27 BDSG. 
Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns 
oder von Dritten zu wahren Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann insbe-
sondere erforderlich sein zur: 
· Risiko und Geschäftssteuerung 
· Optimierung unserer Geschäftsprozesse 
· Weiterentwicklung von Prozessen, Dienstleistungen und Produkten 
· Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere 

Produkte der Unternehmen des ARAG-Konzerns und deren Kooperati-
onspartner sowie für Markt- und Meinungsforschung 

· Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen 
wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versiche-
rungsmissbrauch hindeuten können 

· Klärung von möglichen Mehrfach- und Nebenversicherungen. 
Hierzu nehmen wir Kontakt mit den uns von Ihnen oder Dritten (z.B. 
Vorversicherer, Lebenspartner, Kundenbetreuer, etc.) mitgeteilten 
Versicherern auf 

· Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei Strei-
tigkeiten 

· Gewährleistung der Haus-, Anlagen- und IT-Sicherheit sowie des 
IT-Betriebs 

· Videoüberwachung zur Wahrung des Hausrechts. 
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur 
Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. aufsichtsrechtlicher 
Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten 
oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbei-
tungen dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen 
i.V.m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO. 
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht ge-
nannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen darüber u.a. auf 
www.interlloyd.de/datenschutz zuvor informieren. 

An welche Kategorien von Empfängern geben wir Ihre Daten 
weiter? 
Rückversicherer: 
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versiche-
rungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, 
Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Rückversicherer zu 
übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den 
Versicherungsfall machen kann. Darüber hinaus ist es möglich, dass 
der Rückversicherer unser Unternehmen aufgrund seiner besonderen 
Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der Be-
wertung von Verfahrensabläufen unterstützt. Wir übermitteln Ihre 
Daten an den Rückversicherer nur soweit dies für die Erfüllung unseres 
Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zur Wahrung 
unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang. 

Beteiligte Gesellschaften: 
Für die Übernahme von Versicherungsrisiken kann es erforderlich sein, 
dass wir eine oder mehrere weitere Versicherungsgesellschaften (Be-
teiligte Gesellschaften) an Risiken beteiligen müssen. 
Die beteiligten Gesellschaften nutzen Ihre Vertrags- und Schadenda-
ten dann ebenfalls zur Risikoprüfung- und Bewertung, sowie zur 
Schadenabwicklung. 

Vermittler: 
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Ver-
mittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss 
und zur Durchführung des Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags- 
und Schadendaten. Auch übermittelt unser Unternehmen diese Daten 
an die Sie persönlich betreuenden Vermittler und betreuende Ge-
schäftsstelle, soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreuung und 
Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangele-
genheiten benötigen. 

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe: 
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmens-
gruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in der 

https://www.interlloyd.de/datenschutz
https://www.interlloyd.de/datenschutz
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Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Versiche-
rungsvertrag zwischen Ihnen und einem oder mehreren Unternehmen 
unserer Gruppe besteht, können Ihre Daten etwa zur zentralen Verwal-
tung von Anschriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, zur 
Vertrags- und Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur ge-
meinsamen Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen der Grup-
pe verarbeitet werden. In unserer Dienstleisterliste finden Sie die Unter-
nehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen. 

Externe Auftragsverarbeiter und Dienstleister: 
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen 
Pflichten sowie zur Wahrnehmung unserer eigenen berechtigen Interes-
sen zum Teil externer Auftragsverarbeiter und Dienstleister. Die Micro-
soft Ireland Operations Limited stellt uns im Rahmen einer Auftragsverar-
beitung insbesondere die Microsoftprodukte Windows, Office 365 und 
Azure zur Verfügung. Hierbei ist eine Datenspeicherung auf Servern in 
Europa vertraglich vereinbart. 
Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienst-
leister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen 
bestehen, können Sie der Übersicht im Anhang sowie in der jeweils 
aktuellen Version auf unserer Internetseite unter: 
www.interlloyd.de/datenschutz entnehmen. 

Weitere Empfänger: 
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere 
Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzli-
cher Mitteilungspflichten (z.B. Sozialversicherungsträger, Finanzbe-
hörden oder Strafverfolgungsbehörden). 

Wie lange speichern wir Ihre Daten? 
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben 
genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vor-
kommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt 
werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht 
werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu 
dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, 
soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- 
und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem 
Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschege-
setz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren. 

Welche Rechte haben Sie? 
Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter be-
stimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer 
Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen 
bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschi-
nenlesbaren Format zustehen. 
Soweit Sie uns eine Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO zur Ver-
arbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke 
erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer 
Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit, unter 
der o.g. Anschrift, widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf 
von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der DSGVO, also vor 
dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Der Widerruf der 
Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf 
verarbeiteten Daten. 
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben 
genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzauf-
sichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzauf-
sichtsbehörde ist: 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen 
Postfach 200444 
40102 Düsseldorf 
Telefon: 0211 38424-0, Fax: 0211 38424-10 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 

Widerspruchsrecht 
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen. 
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, 
können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer 
besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbei-
tung sprechen. 

Wofür wird das Hinweis- und Informationssystem (HIS) der 
Versicherungswirtschaft genutzt? 
Die Versicherungswirtschaft nutzt das HIS der informa HIS GmbH zur 
Unterstützung der Risikobeurteilung im Antragsfall, zur Sachver-
haltsaufklärung bei der Leistungsprüfung sowie bei der Bekämpfung 
von Versicherungsmissbrauch. Dafür ist ein Austausch bestimmter 
personenbezogener Daten mit dem HIS erforderlich. Nähere Informati-
onen dazu entnehmen Sie bitte der „Information über den Datenaus-
tausch mit der informa HIS GmbH auf Grundlage der Artikel 13 und 14 
DSGVO“ die als separate Anlage beigefügt ist. Sollten wir Ihre Daten im 
Fall von erhöhten Risiken in das HIS einmelden, werden Sie in jedem 
Fall hierüber von uns benachrichtigt. 

Wann und warum erfolgt ein Datenaustausch mit Ihrem 
früheren Versicherer?  
Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages (z.B. zur 
Mitnahme schadenfreier Zeiten in der Gebäudeversicherung bzw. Ihre 
Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls) überprüfen und bei Be-
darf ergänzen zu können, kann im dafür erforderlichen Umfang ein 
Austausch von personenbezogenen Daten mit dem von Ihnen im 
Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen.  

Holen wir Bonitätsauskünfte zu Ihrer Person ein?  
Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist, 
nutzen wir Informationen aus dem Handelsregister, dem Schuldner-
verzeichnis und dem Verzeichnis über private Insolvenzen zur Beurtei-
lung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens. Sie befreien die ARAG 
insoweit vom Berufsgeheimnis (Geheimhaltungspflicht nach § 203 
Strafgesetzbuch). 
Wir übermitteln Ihre Daten (Name, Adresse und ggf. Geburtsdatum) 
zum Zweck der Bonitätsprüfung an die infoscore Consumer Data 
GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden. Rechtsgrundlagen dieser 
Übermittlungen ist Artikel 6 Absatz 1 f) der DSGVO. Übermittlungen auf 
der Grundlage dieser Bestimmungen dürfen nur erfolgen, soweit dies 
zur Wahrnehmung berechtigter Interessen unseres Unternehmens 
oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen der Grundrechte 
und Grundfreiheiten betroffener Personen, die den Schutz personen-
bezogener Daten erfordern, überwiegen. 

Übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten in ein 
Drittland? 
Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die Über-
mittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein 
angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere 
angemessene Datenschutzgarantien (z.B. verbindliche unterneh-
mensinterne Datenschutzvorschriften, EU-Standardvertragsklauseln) 
vorhanden sind. Detaillierte Information dazu sowie über das Daten-
schutzniveau bei unseren Dienstleistern können Sie hier: 
www.interlloyd.de/datenschutz abrufen oder unter den oben genann-
ten Kontaktinformationen anfordern. 

Finden automatisierte Einzelfallentscheidungen statt? 
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei Antragstellung 
befragen, entscheiden wir vollautomatisiert etwa über das Zustande-
kommen des Vertrages, mögliche Risikoausschlüsse oder über die Höhe 
der von Ihnen zu zahlenden Versicherungsprämie. 
Aufgrund Ihrer Angaben zum Versicherungsfall, der zu Ihrem Vertrag 
gespeicherten Daten sowie ggf. von Dritten hierzu erhaltenen Informa-
tionen entscheiden wir vollautomatisiert über unsere Leistungspflicht. 
Die vollautomatisierten Entscheidungen beruhen auf vom Unterneh-
men vorher festgelegten Regeln zur Gewichtung der Informationen. 
Die Regeln richten sich nach versicherungsmathematischen Kriterien 
und Kalkulationen. Beispielsweise erfolgt bei der Antragsstellung die 
Berechnung und Bewertung auf Basis Ihrer Angaben im Versiche-
rungsantrag. Im Rahmen der Leistungsbearbeitung werden versicherte 
und nicht versicherte Sachverhalte geprüft. 
Soweit wir automatisierte Einzelfallentscheidungen in den vorherig 
beschriebenen Fällen durchführen, haben Sie das Recht auf Erwirkung 
des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darle-
gung des eigenen Standpunkts und Anfechtung der Entscheidung. 
Dieses Recht besteht nicht, wenn Ihrem Begehren vollumfänglich 
stattgegeben wurde. 
 

https://www.interlloyd.de/datenschutz
mailto:poststelle@ldi.nrw.de
https://www.interlloyd.de/datenschutz
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Information über den Datenaustausch mit der informa HIS 
GmbH auf Grundlage der Artikel 13 und 14 DSGVO 
 
 
Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass wir bei Abschluss 
eines Versicherungsvertrages oder im Rahmen der Schadenbearbei-
tung Daten zum Versicherungsobjekt (Fahrzeugidentifikationsdaten 
oder Adresse des Gebäudes) sowie Angaben zu Ihrer Person (Name, 
Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, frühere Anschriften) an die infor-
ma HIS GmbH übermitteln (HIS-Anfrage). Die informa HIS GmbH 
überprüft anhand dieser Daten, ob zu Ihrer Person und/oder zu Ihrem 
Versicherungsobjekt im „Hinweis- und Informationssystem der Versi-
cherungswirtschaft“ (HIS) Informationen gespeichert sind, die auf ein 
erhöhtes Risiko oder Unregelmäßigkeiten in einem Versicherungsfall 
hindeuten können. Solche Informationen können nur aufgrund einer 
früheren Meldung eines Versicherungsunternehmens an das HIS vor-
liegen (HIS-Einmeldung), über die Sie ggf. von dem einmeldenden 
Versicherungsunternehmen gesondert informiert worden sind. Daten, 
die aufgrund einer HIS-Einmeldung im HIS gespeichert sind, werden 
von der informa HIS GmbH an uns, das anfragende Versicherungsun-
ternehmen, übermittelt. 

Nähere Informationen zum HIS finden Sie auf folgenden Internetseiten: 
www.informa-his.de 

Zwecke der Datenverarbeitung der informa HIS GmbH 
Die informa HIS GmbH betreibt als datenschutzrechtlich Verantwortli-
che das Hinweis- und Informationssystem HIS der Versicherungswirt-
schaft. Sie verarbeitet darin personenbeziehbare Daten, um die Versi-
cherungswirtschaft bei der Bearbeitung von Versicherungsanträgen 
und -schäden zu unterstützen. Es handelt sich bei diesen Daten um 
Angaben zu erhöhten Risiken oder um Auffälligkeiten, die auf Unre-
gelmäßigkeiten (z.B. Mehrfachabrechnung eines Versicherungsscha-
dens bei verschiedenen Versicherungsunternehmen) hindeuten kön-
nen. 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
Die informa HIS GmbH verarbeitet personenbezogene Daten auf 
Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Dies ist zulässig, soweit die 
Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verant-
wortlichen oder eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interes-
sen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, 
die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. 
Die informa HIS GmbH selbst trifft keine Entscheidungen über den 
Abschluss eines Versicherungsvertrages oder über die Regulierung 
von Schäden. Sie stellt den Versicherungsunternehmen lediglich die 
Informationen für die diesbezügliche Entscheidungsfindung zur Ver-
fügung. 

Herkunft der Daten der informa HIS GmbH 
Die Daten im HIS stammen ausschließlich von Versicherungsunter-
nehmen, die diese in das HIS einmelden. 

Kategorien der personenbezogenen Daten 
Basierend auf der HIS-Anfrage oder der HIS-Einmeldung eines Versiche-
rungsunternehmens werden von der informa HIS GmbH – abhängig von 
der Versicherungsart bzw. -sparte – die Daten der Anfrage oder Einmel-
dung mit den dazu genutzten personenbezogenen Daten (Name, Vor-
name, Geburtsdatum, Anschrift, frühere Anschriften) bzw. Informationen 
zum Versicherungsobjekt (z. B. Fahrzeug- bzw. Gebäudeinformationen) 
sowie das anfragende bzw. einmeldende Versicherungsunternehmen 
gespeichert. Bei einer HIS-Einmeldung durch ein Versicherungsunter-
nehmen, über die Sie gegebenenfalls von diesem gesondert informiert 
werden, speichert die informa HIS GmbH erhöhte Risiken oder Auffällig-
keiten, die auf Unregelmäßigkeiten hindeuten können, sofern solche 
Informationen an das HIS gemeldet wurden. In der Versicherungssparte 
Leben können dies z.B. Informationen zu möglichen Erschwernissen 
(ohne Hinweis auf Gesundheitsdaten) und Versicherungssum-
me/Rentenhöhe sein. Zu Fahrzeugen sind ggf. z.B. Totalschäden, fiktive 
Abrechnungen oder Auffälligkeiten bei einer früheren Schadenmeldung 
gespeichert. Gebäudebezogene Daten sind Anzahl und Zeitraum gel-
tend gemachter Gebäudeschäden. 

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
Empfänger sind ausschließlich Versicherungsunternehmen mit Sitz in 
Deutschland sowie im Einzelfall im Rahmen von Ermittlungsverfahren 
staatliche Ermittlungsbehörden. 

Dauer der Datenspeicherung 
Die informa HIS GmbH speichert Informationen über Personen gem. 
Art. 17 Abs. 1 lit. a) DSGVO nur für eine bestimmte Zeit. 
Angaben über HIS-Anfragen werden taggenau nach zwei Jahren 
gelöscht. 

Für HIS-Einmeldungen gelten folgende Speicherfristen: 
· Personenbezogene Daten (Name, Adresse und Geburtsdatum) 

sowie Fahrzeug- und Gebäudedaten werden am Ende des vierten 
Kalenderjahres nach erstmaliger Speicherung gelöscht. Sofern in 
dem genannten Zeitraum eine erneute Einmeldung zu einer Person 
erfolgt, führt dies zur Verlängerung der Speicherung der personen-
bezogenen Daten um weitere vier Jahre. Die maximale Speicher-
dauer beträgt in diesen Fällen 10 Jahre. 

· Daten aus der Versicherungssparte Leben werden bei nicht zu-
stande gekommenen Verträgen am Ende des dritten Jahres nach 
der erstmaligen Speicherung gelöscht. 

Betroffenenrechte 
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, 
auf Löschung sowie auf Einschränkung der Verarbeitung. Diese Rech-
te nach Art. 15 bis 18 DSGVO können gegenüber der informa HIS 
GmbH unter der unten genannten Adresse geltend gemacht werden. 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich an die für die für die 
informa HIS GmbH zuständige Aufsichtsbehörde – Der Hessische 
Datenschutzbeauftragte, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesba-
den – zu wenden. Hinsichtlich der Meldung von Daten an das HIS, ist 
die für das Versicherungsunternehmen zuständige Datenschutzauf-
sichtsbehörde zuständig. 

Nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen, 
die sich aus der besonderen Situation der betroffenen Person erge-
ben, unter der unten genannten Adresse widersprochen werden. 

Sofern Sie wissen wollen, welche Daten die informa HIS GmbH zu 
Ihrer Person, zu Ihrem Fahrzeug oder zu Ihrem Gebäude gespeichert 
hat und an wen welche Daten übermittelt worden sind, teilt Ihnen die 
informa HIS GmbH dies gerne mit. Sie können dort unentgeltlich eine 
sog. Selbstauskunft anfordern. Wir bitten Sie, zu berücksichtigen, 
dass die informa HIS GmbH aus datenschutzrechtlichen Gründen 
keinerlei telefonische Auskünfte erteilen darf, da eine eindeutige 
Identifizierung Ihrer Person am Telefon nicht möglich ist. Um einen 
Missbrauch durch Dritte zu vermeiden, benötigt die informa HIS 
GmbH folgende Angaben von Ihnen: 
· Name (ggf. Geburtsname), Vorname(n), Geburtsdatum 
· Aktuelle Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort) 

sowie ggf. Voranschriften der letzten fünf Jahre 
· Ggf. FIN des Fahrzeugs. Bei Anfragen zum Fahrzeug ist die Beifü-

gung einer Kopie der Zulassungsbescheinigung I. oder II. zum 
Nachweis der Haltereigenschaft erforderlich. 

· Bei Anfragen zum Gebäude ist die Beifügung des letzten Versiche-
rungsscheins oder eines sonstigen Dokuments erforderlich, das 
das Eigentum belegt (z.B. Kopie des Grundbuchauszugs oder 
Kaufvertrags) 

Wenn Sie – auf freiwilliger Basis – eine Kopie Ihres Ausweises (Vorder- 
und Rückseite) beifügen, erleichtern Sie der informa HIS GmbH die 
Identifizierung Ihrer Person und vermeiden damit mögliche Rückfra-
gen. Sie können die Selbstauskunft auch via Internet unter: 
www.infoma-HIS.de/selbstauskunft/ bei der informa HIS GmbH bean-
tragen. 

Kontaktdaten des Unternehmens und des Datenschutzbeauftragten 
informa HIS GmbH 
Kreuzberger Ring 68 
65205 Wiesbaden 
Telefon: 0611 880870-0 
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der informa HIS GmbH ist 
zudem unter der o.a. Anschrift, zu Hd. Abteilung Datenschutz, oder 
per E-Mail unter folgender Adresse erreichbar: 
datenschutz@informa-his.de. 
 



 35 

Übersicht der Dienstleister des ARAG Konzerns 
 
 
I. Konzerngesellschaften, die an gemeinsamen Datenverarbeitungsverfahren der Kundenstammdaten teilnehmen: 

1. ARAG SE 4. Vif GmbH 
2. ARAG Allgemeine Versicherungs-AG 5. Interlloyd Versicherungs-AG 
3. ARAG Krankenversicherungs-AG 

 
 
II. Dienstleister mit Datenverarbeitung als Hauptgegenstand des Auftrags (Einzelbenennung): 

Auftraggebende Gesellschaft Dienstleister Zweck der Beauftragung Gesundheitsdaten 

Konzerngesellschaften (siehe I.) ARAG IT GmbH Betrieb gruppenweiter IT-Anwendungen 
Softwareentwicklung, IT-Sicherheit ja 

 ARAG Service Center GmbH Telefonischer Kundendienst, Assistance-Leistungen ja 

 Microsoft Ireland Operations Limited 

Insbesondere Bereitstellung der Microsoftprodukte 
Windows, Office 365 und Azure.  
(Die Datenspeicherung auf Servern in Europa ist  
vertraglich vereinbart.) 

ja 

 Paragon Customer Communications  
Weingarten GmbH Druck und Versand ja 

außer 1. ARAG SE Betreuungs-, Verkaufsförderungs- und  
Steuerungsaktivitäten in den Vertriebswegen ja 

außer 1. ARAG SE Datentransfer mit Vermittlern und Dienstleistern ja 

außer 1. ARAG SE Marktforschung, Marketing, Konzernrevision, Recht ja 

außer 1. ARAG SE Postbearbeitung, inkl. scannen der Eingangspost ja 

außer 3. ARAG SE Risikoprüfung, Abwicklung Rückversicherungsgeschäft ja 

außer 1. ARAG SE Zahlungsverkehr (Inkasso) Mahnverfahren 
außergerichtlich und gerichtlich ja 

außer 4. Flixcheck GmbH Bereitstellung einer digitalen Kommunikationsplattform zum Teil 

außer 4. Rhenus Data Office GmbH Akten- & Datenträgervernichtung ja 

ARAG SE Swiss Post Solutions GmbH Leistungs- und Vertragsbearbeitung nein 

 adesso insurance solutions GmbH Automatisierte Postbearbeitung im Schadenfall ja 

ARAG Allgemeine Versicherungs-AG Actineo GmbH Leistungsbearbeitung ja 

 ARAG SE Antrags- und Vertrags-Bearbeitung  
Beschwerdemanagement ja 

 ARAG Service Center GmbH Leistungsbearbeitung ja 

 DEKRA Claims Management GmbH Leistungsbearbeitung ja 

 E+S Rückversicherung AG Antrags- und Leistungsbearbeitung ja 

 Europa Versicherung AG Leistungsbearbeitung ja 

 Property€xpert GmbH Leistungsbearbeitung nein 

ARAG Krankenversicherungs-AG ARAG Gesundheits-Services GmbH Leistungsbearbeitung ja 

 ARAG Service Center GmbH Telefonischer Kundendienst ja 

 AWP Service Deutschland GmbH Leistungsbearbeitung ja 

 compass private pflegeberatung GmbH Pflege Assistance ja 

 Gesamtverband der Deutschen  
Versicherungswirtschaft e.V. Austausch von Meldesätzen mit Finanzbehörden nein 

 IBM Deutschland GmbH Korrektur und Erfassen von Daten ja 

 IMB Consult GmbH Medizinische Gutachten ja 

 innovas GmbH Pflegesachbearbeitung ja 

 MEDICPROOF GmbH Leistungsbearbeitung ja 

 PASS IT-Consulting Dipl.-Ing.  
Rienecker GmbH & Co. KG Vertragsbearbeitung nein 

 PAV Card GmbH Produktion von Druckstücken nein 

 Swiss Post Solutions GmbH Telefonischer Kundendienst, Leistungs- und  
Vertragsbearbeitung 

ja 
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Auftraggebende Gesellschaft Dienstleister Zweck der Beauftragung Gesundheitsdaten 

 WDS.care GmbH Pflege Assistance ja 

Interlloyd Versicherungs-AG Actineo GmbH Leistungsbearbeitung ja 

 ARAG Allgemeine Versicherungs-AG Dienstleistermanagement ja 

 ARAG Allgemeine Versicherungs-AG Leistungsbearbeitung ja 

 ARAG Service Center GmbH Leistungsbearbeitung (Schutzbrief) ja 

 DEKRA Claims Management GmbH Leistungsbearbeitung ja 

 E+S Rückversicherung AG Antrags- und Leistungsbearbeitung ja 

 Property€xpert GmbH Leistungsbearbeitung nein 

 
 
III. Kategorien von Dienstleistern, bei denen Datenverarbeitung kein Hauptgegenstand des Auftrages ist: 

Auftraggebende Gesellschaft Dienstleisterkategorie Zweck der Beauftragung Gesundheitsdaten 

Alle Konzerngesellschaften Adressermittler Adressprüfung nein 

 Ärzte Risiko und Leistungsprüfung ja 

 Aktenlager Lagerung von Akten ja 

 Assisteure Assistanceleistungen zum Teil 

 Call-Center In-/Outbound Telefonie zum Teil 

 Datenvernichter Vernichtung von Daten ja 

 Gutachter und Sachverständige 
Risiko-/Leistungsprüfung, Rückstellungs- und  
Rentabilitätsberechnung, Unterstützung bei  
Schadenregulierung, Unterstützung bei Kalkulation 

zum Teil 

 Inkassounternehmen Forderungsmanagement nein 

 IT-Dienstleister Wartung und Entwicklung von IT-Hard- und Software zum Teil 

 Lettershops/Druckereien/ 
Postversender Druck/Versand von Post und Emailmassensendungen nein 

 Marketingagenturen/-provider Marketingaktionen nein 

 Marktforschungsunternehmen Marktforschung nein 

 Rechtsanwälte Rechtsberatung/-hilfe, Prozessvertretung  
Forderungseinzug, Regressverfahren zum Teil 

 Rückversicherer, 
Rückversicherungsmakler Rückversicherung ja 

 Sanierer, Werkstätten Schadensanierung und Reparaturen zum Teil 

 Servicekartenhersteller Herstellung von Kundenkarten nein 

 Wirtschaftsauskunfteien Bonitätsprüfung in der Antrags- und Leistungsbearbeitung nein 

2. + 5. Anbieter für Telediagnostik und 
Teletherapie in der Tierheilkunde 

Einschätzung der Erkrankung des Tieres,  
Beratung Tierhalterverfügung nein 

ARAG Krankenversicherungs-AG Anbieter medizinischer Produkte Hilfsmittelversorgung ja 
 
 
IV. Hinweise: 

Nicht alle hier gelisteten Auftragnehmer und Dienstleister erhalten automatisch Ihre personenbezogenen Daten. Pro Auftrag wird geprüft, welche 
personenbezogenen Daten tatsächlich zur Auftragserfüllung notwendig sind und nur diese werden dann im Rahmen des Auftrages an den jeweiligen Auftragnehmer 
oder Dienstleister weitergeben. 
 
Ein Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten im Rahmen von einzelnen Beauftragungen ist nur dann möglich, wenn eine gesonderte Prüfung ergibt, dass Ihr 
schutzwürdiges Interesse aufgrund einer besonderen persönlichen Situation die berechtigten Interessen des beauftragenden Unternehmens überwiegt. 
 
Sollten Sie weiteren Informationsbedarf zu dieser Dienstleisterliste, den „Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche 
Versicherungswirtschaft“ oder sonstigen Datenschutzthemen haben, so finden Sie entsprechende Hinweise unter Rubrik Datenschutz auf der ARAG Webseite 
(http://www.arag.de). Hier finden Sie unter der Überschrift „Dienstleisterliste der ARAG“ immer eine aktuelle Fassung der Dienstleisterliste. 
 
 
 
Stand  10.2024

http://www.arag.de/
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